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Vorwort

Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Men-
schen ist ein vorgeschalteter Schutz.

Sein Schutzzweck besteht darin, schwerbehinderte Menschen vor ungerechtfertigten Kündigungen zu schüt-
zen. Dafür sollen alle Möglichkeiten, die zum Erhalt des Arbeitsplatzes eingesetzt werden können, ausgeschöpft
werden. Hier ist der Sachverstand des Integrationsamtes und der örtlichen Fürsorgestellen gefragt.

Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.
Wenn ein Antrag auf Zustimmung zur Kündigung vorliegt, haben das Integrationsamt  und die örtlichen Für-
sorgestellen die Pflicht, die Interessen des Arbeitgebers und die Interessen des schwerbehinderten Betroffenen
gegeneinander abzuwägen unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit. 

Aus dem Blickwinkel von Arbeitgebern wird der besondere Kündigungsschutz leider immer wieder als ein gro-
ßes Einstellungshemmnis gewertet und als absoluter Schutz fehlinterpretiert. 
Dabei zeigt schon die Zahl der Zustimmungen, dass der besondere Kündigungsschutz kein absoluter Schutz für
behinderte Menschen gegen eine Kündigung ist. So ist die Entscheidungsfreiheit bei Kündigungsgründen wie
einer Betriebsstilllegung oder einer wesentlichen Betriebseinschränkung begrenzt. 

Allerdings ist der besondere Kündigungsschutz in all jenen Fällen, in denen der Arbeitsplatz mit entsprechen-
den Hilfen erhalten bleiben kann, eine echte Chance – und zwar für beide Seiten, den behinderten Beschäftig-
ten und seinen Arbeitgeber.

In ihrer neutralen Rolle bieten das Integrationsamt und die örtlichen Fürsorgestellen finanzielle, technische und
personelle Unterstützung an, um Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen zu erhalten und Probleme am Ar-
beitsplatz auch betriebswirtschaftlich sinnvoll zu lösen.
So konnte im Jahr 2002 in 17 % der streitigen Verfahren der Arbeitsplatz erhalten bleiben.

Dieses Arbeitsheft erläutert die Vorschriften des SGB IX zum besonderen Kündigungsschutz, erläutert die Durch-
führung des Verfahrens und gibt Einblick in die Entscheidungskriterien des Integrationsamtes. Diese 7., neube-
arbeitete Auflage berücksichtigt die Gesetzesänderungen und die neuere Rechtsprechung.

Das Heft richtet sich an Arbeitgeber, Schwerbehindertenvertretungen sowie Betriebs- und Personalräte, aber
auch an die von betroffenen schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Bevollmächtigten. Es
soll einen Beitrag leisten zu einem besseren Verständnis für den Nutzen des besonderen Kündigungsschutzes.

Köln, im September 2003 Dr. Helga Seel 
– Leiterin des Integrationsamtes –
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Hinweis:
Das Arbeitsheft enthält durchweg männliche Formen. Wir bitten um Verständnis für diese Vereinfachung und weisen ausdrücklich
darauf hin, dass sich die getroffenen Aussagen auf beide Geschlechter beziehen.
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1 Inhalt und Zielsetzung des besonderen Kündigungs-
schutzes nach dem Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch)

1.1 Vorherige Zustimmung durch das Integrationsamt

Der Kündigungsschutz nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) be-
steht darin, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber der vorherigen Zustimmung des Integra-
tionsamtes bedarf, § 85 SGB IX. Das Erfordernis der Zustimmung ist der wesent-
liche Inhalt des Kündigungsschutzes. Erst wenn die Entscheidung des Integra-
tionsamtes in Form der Zustimmung vorliegt, darf der Arbeitgeber die Kündigung
erklären. Die ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochene
Kündigung ist unwirksam. Da sie gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist sie
gem. § 134 BGB nichtig. Sie kann daher auch nicht nachträglich durch das Inte-
grationsamt genehmigt werden. 

Das Erfordernis der Zustimmung erstreckt sich sowohl auf die ordentliche Kündi-
gung durch den Arbeitgeber, § 85 SGB IX, als auch auf die außerordentliche Kün-
digung aus wichtigem Grund, § 91 SGB IX (siehe S. 42). Dies gilt ebenso für die
Änderungskündigung (siehe S. 43). Darüber hinaus ist auch die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Mitarbeiters zustimmungspflichtig,
wenn sie bei Gewährung einer Rente wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit auf
Zeit sowie teilweiser oder voller Erwerbsminderung auf Zeit ohne Kündigung er-
folgt (erweiterter Beendigungsschutz, § 92 SGB IX, siehe S. 48).

1.2 Zielsetzung des besonderen Kündigungsschutzverfahrens

Zweck der Vorschrift des § 85 SGB IX  (Erfordernis der vorherigen Zustimmung
des Integrationsamtes) ist es, vor Ausspruch der Kündigung die besonderen
Schutzinteressen schwerbehinderter Menschen zu berücksichtigen und eine mit
dem Schutzzweck des Gesetzes unvereinbare Kündigung zu vermeiden (BVerwG
vom 10.09.1992, BVerwGE 91, 7; Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, § 85
Rn. 1). Das Integrationsamt soll im Rahmen dieses Verfahrens sowohl das be-
rechtigte Interesse des schwerbehinderten Arbeitnehmers am Erhalt seines Ar-
beitsplatzes als auch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers berücksichti-
gen. Deshalb hat das Integrationsamt, falls es nicht zu einer vorrangig anzustre-
benden gütlichen Einigung (siehe S. 34) kommt, aufgrund des objektiv
ermittelten Sachverhalts eine Entscheidung unter Abwägung der Belange des
schwerbehinderten Menschen und der Interessen des Arbeitgebers zu treffen
(siehe pflichtgemäßes Ermessen, S. 24).

Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Arbeitgeber
nicht verpflichtet, einen schwerbehinderten Arbeitnehmer „durchzuschleppen“,
wenn dies jeder wirtschaftlichen Vernunft widerspricht (BVerwG, Urt. v. 28.2.68
– VC 33/66, in DB 1968 S. 856). Eignung und Leistung des schwerbehinderten
Menschen unterliegen grundsätzlich den gleichen Maßstäben wie bei nichtbe-
hinderten Beschäftigten.
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1.3 Verhältnis zum allgemeinen Kündigungsschutz

Das Erfordernis der Zustimmung stellt für den schwerbehinderten Mitarbeiter ei-
nen zusätzlichen Rechtsschutz dar. Daneben steht ihm, wie jedem anderen Ar-
beitnehmer auch der allgemeine arbeitsrechtliche Kündigungsschutz, etwa nach
dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG), zu.
Dabei ist das Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB IX dem arbeitsgericht-
lichen Kündigungsschutzverfahren vorgeschaltet, da erst nach zustimmender
Entscheidung durch das Integrationsamt die Kündigung ausgesprochen werden
kann. Die Prüfung, ob die arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzbestimmungen
eingehalten worden sind, erfolgt nach Erhebung einer Kündigungsschutzklage
durch den schwerbehinderten Arbeitnehmer im arbeitsgerichtlichen Verfahren
(siehe S. 36 f).

1.4 Geschützter Personenkreis – Erfordernis der Zustimmung

1.4.1 Schwerbehinderteneigenschaft

Das Zustimmungserfordernis setzt die Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeit-
nehmers im Sinne der arbeitsrechtlichen Regelungen des SGB IX voraus. Die ge-
setzliche Definition in § 2 Abs. 2 SGB IX lautet: 

„Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad
der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, gewöhn-
lichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz rechtmäßig im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.“

Der gekündigte Arbeitnehmer muss das Vorliegen seiner Schwerbehindertenei-
genschaft im Zeitpunkt der Kündigung nachweisen, wenn er sich auf die Unwirk-
samkeit der Kündigung wegen fehlender Zustimmung des Integrationsamtes be-
ruft. Der Nachweis wird im allgemeinen durch den Ausweis des Versorgungsam-
tes über die Schwerbehinderteneigenschaft geführt (vgl. § 69 Abs. 5 SGB IX) oder
durch einen Bescheid des Versorgungsamtes, der einen Grad der Behinderung von
wenigstens 50 feststellt. Dabei gelten behördliche Feststellungen über die
Schwerbehinderteneigenschaft, die noch unter der Geltung des alten Schwerbe-
hindertengesetzes getroffen wurden auch als Feststellung nach dem SGB IX (§ 159
Abs. 3 SGB IX). Besondere Fallgestaltungen können sich daraus ergeben, dass der
Arbeitgeber im Zeitpunkt der Kündigung keine Kenntnis von der Schwerbehin-
derteneigenschaft des Arbeitnehmers hatte, etwa dann, wenn der Arbeitnehmer
im Kündigungszeitpunkt zwar den Antrag auf Feststellung der Schwerbehinder-
teneigenschaft beim Versorgungsamt gestellt hatte, eine rechtskräftige Entschei-
dung darüber aber noch nicht vorliegt ( siehe S. 41).

1.4.2 Gleichgestellte behinderte Menschen

Auch ein gleichgestellter behinderter Arbeitnehmer i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX hat
den besonderen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen (§ 68 Abs. 3
SGB IX). Gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX sollen behinderte Menschen mit einem Grad
der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens von 30, bei denen die
übrigen Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 SGB IX vorliegen, schwerbehinderten
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Menschen gleichgestellt werden, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die
Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten
können.

Die Gleichstellung zur Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes setzt nach der
neueren Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes kein konkretes Arbeitsplatz-
angebot mehr voraus. Entscheidendes Kriterium der Gleichstellung ist allein die
mangelnde Konkurrenzfähigkeit gegenüber Nichtbehinderten auf dem Arbeits-
markt insgesamt, nicht in Bezug auf einen konkreten Arbeitsplatz (BSG vom
02.03.2000 - B 7 AL 46/99 R, ZB 3/2000, S. 8 = br 2000, S. 184). Liegt die Schwie-
rigkeit bei der Erhaltung des Arbeitsplatzes gerade in der Behinderung und ist in-
soweit eine ungünstige Konkurrenzsituation gegenüber Nichtbehinderten gege-
ben, genügt es, dass die Gleichstellung den Arbeitsplatz sicherer macht (BSG vom
02.03.2000 - B 7 AL 46/99 R, ZB 3/2000, S. 8 = br 2000, S. 184).

Die Feststellung der Gleichstellung trifft auf Antrag das Arbeitsamt. Die Gleich-
stellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags beim Arbeitsamt wirksam und
kann auch befristet werden (§ 68 Abs. 2 SGB IX). Eine Kündigung, die der Arbeit-
geber vor der Entscheidung der Gleichstellung durch das Arbeitsamt ausgespro-
chen hat, bedarf der Zustimmung des Integrationsamtes, wenn der Gleichstel-
lungsantrag vorher gestellt war und die Gleichstellung später auch tatsächlich
durch Bescheid vorgenommen wird. 

1.4.3 Arbeitnehmer

Der Kündigungsschutz der §§ 85 ff. SGB IX gilt nur für schwerbehinderte Arbeit-
nehmer; es muss also ein Arbeitsverhältnis bestehen. Auch schwerbehinderte Aus-
zubildende fallen darunter (BAG vom 10.12.1987, DB 1988, 1069 und BAG vom
04.02.1993, NZA 1994, 214). Geschützt sind auch leitende Angestellte, die
schwerbehindert sind. Unter den Begriff des Arbeitnehmers fallen auch Teilzeitar-
beitnehmer, und zwar ohne Rücksicht auf den Umfang der Arbeitszeit (Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 85 Rz. 6).

Gemäß § 127 Abs. 2 Satz 2 SGB IX gilt der besondere Kündigungsschutz auch für
schwerbehinderte Heimarbeiter. Auf andere sogenannte arbeitnehmerähnliche
Personen, z. B. selbständige Handelsvertreter, finden die Kündigungsschutzbe-
stimmungen des SGB IX dagegen keine Anwendung. Diese Personen werden
nicht aufgrund eines Arbeitsvertrages, sondern aufgrund eines selbstständigen
Dienstvertrages tätig. Personen, die zur gesetzlichen Vertretung von Organen 
juristischer Personen berufen sind (z. B. Geschäftsführer einer GmbH), sind nicht
Arbeitnehmer und haben daher ebenfalls nicht den besonderen Kündigungsschutz
nach dem SGB IX.

Der besondere Kündigungsschutz für Arbeitnehmer ist unabhängig von der Zahl
der Arbeitnehmer des Betriebes und gilt daher auch in Betrieben, in denen das
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) keine Anwendung findet, weil sie unterhalb
des Schwellenwertes von fünf Arbeitnehmern gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG
liegen.
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1.4.4 Beamte

Die Vorschriften der §§ 85 ff. SGB IX finden nur auf Arbeiter und Angestellte, nicht
aber auf Beamte Anwendung. Bei vorzeitiger, vom Dienstherrn veranlasster Be-
endigung des Dienstverhältnisses eines schwerbehinderten Beamten ist jedoch ge-
mäß § 128 Abs. 2 SGB IX das Integrationsamt vorher zu hören.

1.5 Fehlende Tatbestandsvoraussetzungen

Fehlt es an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 85 SGB IX, teilt das Integra-
tionsamt dem antragstellenden Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Mitar-
beiter mit, dass eine Zustimmung des Integrationsamtes nicht erforderlich und da-
her eine Entscheidung über den Antrag nicht zu treffen ist – diese Entscheidung
wird teilweise auch als Negativattest bezeichnet – (vgl. BAG vom  27.05.1983 – 7
AZR 482/81, br 1984, 92).  Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es sich um
eine zustimmungsfreie Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt (siehe S. 11)
oder wenn dem gekündigten Arbeitnehmer keine Schwerbehinderteneigenschaft
vom Versorgungsamt zuerkannt worden ist. Diese Entscheidung stellt ebenso wie
die Entscheidung über den Antrag einen Verwaltungsakt dar, den der schwerbe-
hinderte Mensch mit Widerspruch und Klage anfechten kann (siehe S. 36).
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Zustimmung des Integrationsamtes bei Beendigung von
Arbeitsverhältnissen mit schwerbehinderten Menschen

Zustimmung erforderlich

Ordentliche Kündigung Außerordentliche Kündigung

Kündigung durch Arbeitgeber Sonderfall
Beendigung des Arbeitsverhätlnisses nach
Eintritt der teilweisen Erwerbsminderung,
der vollen Erwerbsminderung auf Zeit, der
Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit
auf Zeit

Zustimmung nicht erforderlich

Befristeter Vertrag 
(Zeitvertrag)

Einvernehmliche Beendigung
(Aufhebungsvertrag)

Kündigung durch 
schwerbehinderten Menschen

• Kündigung innerhalb von sechs Monaten
seit Bestehen des Arbeitsverhältnisses

• Entlassung von schwerbehinderten
Menschen auf bestimmten Stellen 
(§ 73 Abs. 2 SGB IX)

• Kündigung ohne Einwendungen der
betroffenen älteren schwerbehinderten
Menschen bei sozialer Absicherung
(§ 90 Abs. 1 SGB IX)

• Entlassung aus Witterungsgründen mit
Wiedereinstellungszusage 
(§ 90 Abs. 2 SGB IX)



11

Eigenkündigung

Sperrzeit

Ruhenszeit

2 Zustimmungsfreie Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

2.1 Kündigung durch den schwerbehinderten Menschen

Da das Schwerbehindertenrecht nur den Schutz vor einer solchen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bezweckt, die ohne oder gegen den Willen des schwerbehin-
derten Arbeitnehmer geschieht, bedarf allein die Kündigung durch den Arbeitge-
ber der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. Der schwerbehinderte
Mensch ist dagegen in seiner Entscheidung frei, das Arbeitsverhältnis durch eige-
ne Kündigung aufzulösen.

2.2 Aufhebungsvertrag

Das Arbeitsverhältnis kann auch einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien zu
einem bestimmten Zeitpunkt beendet werden. Es handelt sich hierbei um einen
Aufhebungsvertrag, der das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung enden lässt. Auch
für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages gilt das Zustimmungserfordernis
nicht (BAG vom 27.03.1958, AP Nr. 12 zu § 14 SchwbeschG).

2.3 Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld

Sowohl durch die eigene Kündigung des Arbeitsverhältnisses wie auch durch den
Abschluss eines Aufhebungsvertrages bzw. eines sog. Abwicklungsvertrages nach
Ausspruch einer arbeitgeberseitigen Kündigung können dem schwerbehinderten
Arbeitnehmer Nachteile beim anschließenden Bezug von Arbeitslosengeld entste-
hen. Das Arbeitsamt verhängt in diesen Fällen regelmäßig eine Sperrzeit von zwölf
Wochen für die Zahlung des Arbeitslosengeldes, wenn der Arbeitnehmer vorsätz-
lich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat (§ 144 SGB III). Ei-
ne solche Sperrzeit vermindert zusätzlich die Anspruchsdauer beim Arbeitslosen-
geld um mindestens ein Viertel (§ 128 Abs. 1 Nr. 4 SGB III). Gerade bei älteren
schwerbehinderten Arbeitslosen mit einer längeren Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld führt dies nicht nur zum Verlust des Arbeitslosengeldes für zwölf Wochen,
sondern bei längerer Arbeitslosigkeit zu einem weit größeren Verlust bis zu einem
Viertel der Gesamtbezugsdauer.

Bei einem Abwicklungsvertrag wird eine grob fahrlässige Herbeiführung der Ar-
beitslosigkeit angenommen, wenn er geschlossen wird, ohne dass eine rechtmä-
ßige Kündigung ausgesprochen worden ist und der Arbeitslose die Rechtswidrig-
keit der Kündigung erkannt hat. 

In den Fällen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der regulären
Kündigungsfrist rechnet das Arbeitsamt eine gezahlte Abfindung teilweise auf
das Arbeitslosengeld an; Arbeitslosengeld wird dann erst vom Ende des Anrech-
nungszeitraumes an gezahlt (sog. Ruhenszeit – § 142 SGB III). Sowohl Sperr- als
auch Ruhenszeiten können für den schwerbehinderten Arbeitnehmer zu erheb-
lichen finanziellen Nachteilen beim Bezug von Arbeitslosengeld führen. Daher
sollte sich der schwerbehinderte Arbeitnehmer unbedingt vor Abschluss eines
solchen Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrages umfassend beraten lassen. Dies
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gilt auch für Entlassungen in Verbindung mit Sozialplänen, in denen häufig als
Form der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Aufhebungsvertrag vorgese-
hen wird.

2.4 Befristetes Arbeitsverhältnis

Ein befristetes Arbeitsverhältnis, das durch Fristablauf endet, bedarf keiner Kündi-
gung und somit auch nicht der Zustimmung des Integrationsamtes (Kossens/
von der Heide/Maaß, SGB IX § 85 Rz. 17).

Die außerordentliche Kündigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses bedarf im-
mer der Zustimmung des Integrationsamtes. Ausnahmsweise bedarf die Beendi-
gung eines befristeten Arbeitsverhältnisses der Zustimmung des Integrationamtes,
wenn der befristete Arbeitsvertrag Regelungen enthält, die eine ordentliche Kün-
digung vor Ablauf der Befristung ausdrücklich ermöglichen.

2.5 Auflösende Bedingung

Arbeitsverträge, deren Auflösung an den Eintritt eines bestimmten Ereignisses
geknüpft sind, enden ohne Kündigung mit dem Eintritt des Ereignisses, z. B. mit
Ende des Monats, in dem eine Erwerbsunfähigkeitsrente gewährt oder das 
65. Lebensjahr vollendet wird. Solche auflösenden Bedingungen sind vielfach in
Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen enthalten, die insoweit auch Be-
standteil des Einzelarbeitsverhältnisses sind. Ausnahmsweise bedarf es jedoch der
vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn durch den Eintritt von Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit auf Zeit bzw. der teilweisen oder vollen Erwerbs-

Die seit dem 01.07.2003 bestehende Verpflichtung zur frühzeitigen Arbeits-
suche gemäß § 37 b SGB III gilt auch für schwerbehinderte Menschen. Danach
sind Personen, deren Versicherungspflichtverhältnis (Arbeitsverhältnis) endet,
verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes per-
sönlich beim Arbeitsamt arbeitssuchend zu melden. Im Falle eines befristeten
Arbeitsverhältnisses hat die Meldung jedoch frühestens drei Monate vor des-
sen Beendigung zu erfolgen. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig da-
von, ob der Fortbestand des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses gerichtlich
geltend gemacht wird. Die Pflicht zur Meldung besteht nur bei einem betrieb-
lichen Ausbildungsverhältnis nicht (§ 37 b SGB III). Unverzüglich bedeutet da-
bei ohne schuldhaftes Zögern.

Hat sich der Arbeitslose entgegen § 37 b SGB III nicht unverzüglich arbeitssu-
chend gemeldet, so mindert sich gemäß § 140 SGB III das Arbeitslosengeld.
Diese Minderung des Arbeitslosengeldes ist abhängig von dem Bemessungs-
entgelt, das dem Arbeitslosengeld zugrunde liegt und beträgt bis zu 50 € für
jeden Tag der verspäteten Meldung. Die Minderung ist auf 30 Tage begrenzt
und erfolgt, indem der Minderungsbetrag auf das halbe Arbeitslosengeld an-
gerechnet wird. Unter Umständen wird also bis zu 30 Tagen nur die Hälfte des
zustehenden Arbeitslosengeldes gezahlt.
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minderung auf Zeit das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung enden soll, § 92 
SGB IX (siehe S. 48). 

2.6 Anfechtung des Arbeitsvertrages

Einen Sonderfall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung stellt
die Anfechtung des Arbeitsvertrages  gegenüber dem Vertragspartner dar. Die An-
fechtung löst den Arbeitsvertrag für die Zukunft auf (BAG vom 18.04.1968, 
DB 1968, 1073), ohne dass es einer Zustimmung nach § 85 SGB IX bedarf.

Der Arbeitgeber kann nach der derzeitigen Rechtsprechung den Arbeitsvertrag
wegen Irrtums oder arglistiger Täuschung anfechten, wenn der Arbeitnehmer sei-
ne Schwerbehinderteneigenschaft verschweigt, obwohl er bei seiner Einstellung
danach befragt wurde oder erkennen musste, dass er wegen seiner Behinderung
für die vorgesehene Tätigkeit ungeeignet ist (vgl. BAG vom  05.10.1995, ZB 1996,
S. 12 = br 1996, 121; BAG vom 03.12.1998, br 1999, 116; BAG vom 18.10.2000
– 2 AZR 389/99, br 2001, 103 = BB 2001, 628 m.w.N.). Seit Inkrafttreten des SGB
IX zum 1.7.2001 wird in der Fachliteratur diskutiert, ob und in welchen Fällen, die
Frage nach einer vorliegenden Schwerbehinderung noch zulässig ist. Das Benach-
teiligungsverbot des § 81 SGB IX wird dabei mehrheitlich so ausgelegt, dass die
Frage nach einer Behinderung in Bewerbungsbogen und Vorstellungsgespräch nur
noch dann zulässig ist, wenn sich die Behinderung auf die Ausübung der Tätigkeit
auswirkt. Ein Bewerber, der seine Schwerbehinderung hier nicht offenbart, kann
keine Ansprüche im Rahmen des Benachteiligungsverbots geltend machen. Nach
Abschluss eines Arbeitsvertrages darf der Arbeitgeber nach dem Vorliegen einer
Schwerbehinderung fragen und hat auch Anspruch auf eine wahrheitsgemäße
Antwort. Kontrovers diskutiert dagegen wird der Umfang des Fragerechts, wenn
ein Arbeitgeber ein ehrliches Interesse an der Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen hat. (Thüsing/Lambrich, BB 2002, 1146, 1149; Düwell, BB 2001, 1527,
1530). 

Setzt sich diese Auffassung der Literatur auch in der Rechtsprechung durch, dann
darf der Arbeitgeber nicht nach der Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft fragen. Er kann bei unzutreffender Beantwortung dieser Frage durch den
schwerbehinderten Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis auch nicht durch Anfech-
tung, sondern nur durch Kündigung beenden, die dann wieder der vorherigen Zu-
stimmung des Integrationsamtes nach § 85 SGB IX bedarf. 

2.7 Zustimmungsfreie Kündigung in besonderen Fällen

Auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Men-
schen durch arbeitgeberseitige Kündigung gibt es von dem Erfordernis der Zu-
stimmung einige Ausnahmen, die sich in § 90 SGB IX wiederfinden.

Vom Schutzbereich des § 85 SGB IX ausgenommen sind schwerbehinderte Ar-
beitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Kündigung ohne Unter-
brechung noch nicht länger als 6 Monate bestanden hat (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IX). Es genügt, wenn der Arbeitgeber die Kündigung innerhalb des zustim-
mungsfreien Zeitraumes erklärt, selbst wenn die Kündigungsfrist erst danach en-
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det (vgl. Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 90 Rz. 3). In diesem Fall ist aber
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Integrationsamt binnen vier Tagen
anzuzeigen ( § 90 Abs. 3 SGB IX). 

Weiterhin besteht kein Zustimmungserfordernis für schwerbehinderte Arbeitneh-
mer, die auf bestimmten Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 SGB
IX beschäftigt werden (§ 90 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX). Zustimmungsfrei sind ferner
Kündigungen von schwerbehinderten Menschen nach Vollendung des 58. Le-
bensjahres bei sozialer Absicherung, insbesondere in Verbindung mit Sozialplänen,
sowie von schwerbehinderten Arbeitnehmern, die Anspruch auf Knappschafts-
ausgleichsleistung nach dem SGB VI oder auf Anpassungsgeld für entlassene 
Arbeitnehmer des Bergbaus haben, sofern die betroffenen schwerbehinderten Ar-
beitnehmer der beabsichtigten Kündigung nicht widersprechen (§ 90 Abs. 1 Nr. 3
SGB IX). Auch bei Kündigungen, die aus Witterungsgründen vorgenommen wer-
den, ist keine Zustimmung erforderlich (§ 90 Abs. 2 SGB IX), sofern die Wieder-
einstellung der schwerbehinderten Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit ge-
währleistet ist.
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3 Kündigungsschutzverfahren

3.1 Antragsverfahren

Das Kündigungsschutzverfahren nach den §§ 85 ff. SGB IX wird gem. § 87 Abs.
1 SGB IX  auf Antrag des Arbeitgebers eingeleitet. Der Arbeitgeber hat den An-
trag auf Zustimmung zur Kündigung bei dem für den Sitz des Betriebes oder der
Dienststelle zuständigen Integrationsamtes schriftlich, und zwar in doppelter Aus-
fertigung, zu stellen. Das Schriftformerfordernis ist auch bei Übermittlung per Te-
lefax erfüllt (vgl. Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 87 Rz. 2), nicht jedoch
bei Übermittlung per e-mail. Die Nichteinhaltung der Schriftform führt zur Un-
wirksamkeit des Antrags. Der Begriff des Betriebes und der Begriff der Dienststel-
le bestimmen sich nach dem Betriebsverfassungsgesetz bzw. dem Personalvertre-
tungsrecht (vgl. dazu auch Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 87 Rz. 6
m.w.N.).

3.1.1 Zuständige Behörden in Nordrhein-Westfalen

Abweichend von der bundesgesetzlichen Regelung des § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX,
wonach der Kündigungsschutz insgesamt dem Integrationsamt obliegt, sind in
Nordrhein-Westfalen die Aufgaben des Kündigungsschutzes im Rahmen der Er-
mächtigung des § 107 Abs. 2 SGB IX  vom Integrationsamt teilweise auf die ört-
lichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreisfreien sowie den größeren kreisange-
hörigen Städten verlagert worden. Sie führen erforderlichenfalls auch mündliche
Verhandlungen im Sinne des § 88 Abs. 1 SGB IX mit allen Beteiligten durch.

Bei Anträgen auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung ist die Ermittlung des
Sachverhalts und das Hinwirken auf eine gütliche Einigung auf die örtlichen Für-
sorgestellen übertragen worden. Das Integrationsamt ist zuständig für die Ent-
gegennahme und die Entscheidung über die durch die Arbeitgeber gestellten An-
träge auf Zustimmung zur Kündigung.

Bei beabsichtigten außerordentlichen Kündigungen liegt das gesamte Verfahren
wegen der besonderen Eilbedürftigkeit in der Hand des Integrationsamtes. 
(Anschriften vom Integrationsamt und den örtlichen Fürsorgestellen siehe ab
S. 65).

3.1.2 Formulare im Kündigungsschutz

Zur Vereinfachung des Zustimmungsverfahrens bei beabsichtigter ordentlicher
Kündigung und zur Erleichterung der Feststellung des Sachverhalts sind im Zu-
sammenwirken mit den örtlichen Fürsorgestellen Formulare entwickelt (Anhang
S. 54) worden.

Der Arbeitgeber erhält ein Schreiben mit einer Bestätigung des Eingangs seines
Antrags, ein Merkblatt „Wichtige Hinweise“ und einen Erhebungsbogen. Der Ein-
gangsbestätigung sind Schreiben an die Schwerbehindertenvertretung und den
Betriebs- bzw. Personalrat beigefügt, die eine Durchschrift der Eingangsbestäti-
gung und das Merkblatt erhalten.

Schriftform-
erfordernis

Arbeitsteilung

ordentliche
Kündigung
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und beantragt
Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt

Kündigungsverhandlung
mündliche Verhandlung des Integrationsamtes mit
den Beteiligten, um
1. den Sachverhalt aufzuklären
2. „gütliche Einigung“ zu erzielen,

– den Arbeitsplatz erhalten,
– Besitzstand wahren,
– einvernehmliche Beendigung oder

3. das Verfahren auszusetzen, um weitere
Informationen oder Entwicklungen abzuwarten

Kündigungsschutzverfahren

Der Arbeitgeber beabsichtigt bei einem
schwerbehinderten Arbeitnehmer eine

Integrationsamt ermittelt den Sachverhalt 
und hört dazu:

Integrationsamt schaltet, falls erforderlich,
Fachleute ein, z. B.:

schwerbehinderten
Menschen

Schwerbehinderten-
vertretung

Betriebs- bzw.
Personalrat

Arbeitsamt

Technischer Beratungsdienst
des Integrationsamtes

Arbeits-, Fachmediziner,
Gesundheitsamt

Dienst des Integrationsamtes,
Integrationsfachdienst

des behinderten Menschen
an der Erhaltung des
Arbeitsverhältnisses

des Arbeitgebers an der
wirtschaftlichen Ausnutzung

des Arbeitsplatzes

Sofern eine gütliche Einigung nicht zustande
kommt, entscheidet das Integrationsamt in den
Grenzen des ihm zustehenden Ermessens unter

Abwägung der Interessen

Arbeitgeber informiert
– Schwerbehindertenvertretung
– Betriebs- bzw. Personalrat

Änderungskündigung ordentl. Kündigung
außerordentl.
Kündigung
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Gleichzeitig wird der schwerbehinderte Arbeitnehmer unterrichtet. Er erhält einen
Abdruck des Antrages des Arbeitgebers sowie die Durchschrift der Eingangsbe-
stätigung. Zugleich geht ihm das o. g. Hinweisblatt und ein Fragebogen zu. Das
Arbeitsamt als Beteiligter im Kündigungsschutzverfahren wird angeschrieben und
bekommt ebenfalls eine Durchschrift der Eingangsbestätigung und einen Abdruck
des Antrags des Arbeitgebers. Durchschrift sämtlicher vorgenannter Schreiben
und alle Unterlagen werden gleichzeitig an die örtliche Fürsorgestelle weitergelei-
tet, die den Sachverhalt ermittelt.

In dem Eilverfahren bei beantragter Zustimmung zur außerordentlichen Kündi-
gung (siehe S. 43) wird der betroffene schwerbehinderte Mitarbeiter unverzüglich
über den Eingang des Antrages des Arbeitgebers und über den Termin der kurz-
fristig anberaumten Kündigungsverhandlung unterrichtet; dem Schreiben ist ein
Abdruck des Zustimmungsantrages des Arbeitgebers beigefügt.

Bei der Beantragung der Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung eines
schwerbehinderten Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber ebenfalls ein Formular
verwenden, das beim Integrationsamt bzw. der örtlichen Fürsorgestelle erhältlich
ist.

3.2 Durchführung des Verfahrens

3.2.1 Ermittlung des Sachverhaltes

Im weiteren Verfahrensablauf ermittelt die örtliche Fürsorgestelle den Sachverhalt.
Sie hört dazu den schwerbehinderten Arbeitnehmer und holt die Stellungnahmen
des zuständigen Arbeitsamtes, des Betriebs- oder Personalrates und der Schwer-
behindertenvertretung ein, § 87 Abs. 2 SGB IX. Dies gilt auch bei leitenden An-
gestellten (vgl. Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 87 Rz. 7). 

In Fällen, in denen für den Sitz des Betriebes und den Wohnort des schwerbehin-
derten Arbeitnehmers verschiedene Arbeitsämter zuständig sind, müssen beide
Arbeitsämter gehört werden (OVG NRW vom 09.02.1996, br 1997, 49). Unter-
bleibt die Einholung der Stellungnahme des Arbeitsamtes, kann dies auch noch mit
heilender Wirkung im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden. Das Integra-
tionsamt kann auch ohne die vom Arbeitsamt angeforderte Stellungnahme ent-
scheiden, wenn diese innerhalb gesetzter oder angemessener Frist nicht eingeht
(BVerwG vom 11.11.1999, br 2000, 83).

Falls erforderlich, werden zusätzlich Fachleute eingeschaltet, so z. B. der Techni-
sche Beratungsdienst des Integrationsamtes oder der im Auftrag des Integra-
tionsamtes tätige Integrationsfachdienst vor Ort, ein Arbeitsmediziner oder das
Gesundheitsamt.

3.2.2 Stellungnahmen der Beteiligten

Bei der Abgabe der Stellungnahmen haben besonders Betriebs- bzw. Personalrat
und Schwerbehindertenvertretung, die die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse
besser kennen als die ermittelnde Behörde, eine große Verantwortung, da der Stel-
lungnahme des Betriebsrates bei der Sachverhaltsermittlung durch das Integra-
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tionsamt eine besondere Bedeutung, insbesondere im Falle einer betriebsbeding-
ten Kündigung, zukommt (OVG NRW vom 09.02.1996, ZB 3/99, S. 6 (Info)). Da-
bei ist es wichtig, dass in der Stellungnahme konkret und im einzelnen auf die von
dem Arbeitgeber vorgetragenen Kündigungsgründe eingegangen wird. Die Stel-
lungnahme soll auch erkennen lassen, was der Betrieb bzw. die Dienststelle in der
Vergangenheit unternommen haben, um die Entlassung des schwerbehinderten
Menschen abzuwenden. 

Erklärungen, die der schwerbehinderte Arbeitnehmer oder die betrieblichen Auf-
gabenträger dem Arbeitgeber gegenüber abgeben, genügen nicht. Das Integra-
tionsamt/die örtliche Fürsorgestelle hat von sich aus diese Stellungnahmen her-
beizuführen und wenigstens zu klären, dass auch ihr gegenüber keine andere
Stellungnahmen abgegeben werden. Ist die Stellungnahme des Betriebsrates
inhaltlich erkennbar unvollständig, unklar oder klärungsbedürftig, ist durch das In-
tegrationsamt eine erneute vollständige oder klarstellende Stellungnahme einzu-
holen. Unterbleibt dies, ist die Entscheidung rechtswidrig (OVG NRW vom
09.02.1996, br 1997, 49 = ZB 1996, 10).

Zur Vorbereitung der Stellungnahme wird die Schwerbehindertenvertretung
ebenso wie der Betriebs-/ Personalrat den betreffenden schwerbehinderten Men-
schen selbst hören, d.h., ihn wenn nötig auch zu Hause aufzusuchen. Daneben
wird das Integrationsamt unter Umständen mit Mitarbeitern und Vorgesetzten des
schwerbehinderten Mitarbeiters, Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur usw. Kon-
takt aufnehmen, um sich aus eigener Erfahrung ein Bild zu machen.

Die Stellungnahme wird in der Regel schriftlich abgegeben, kann aber auch münd-
lich in der Kündigungsverhandlung zum Ausdruck gebracht werden. 

Für das Verfassen einer solchen schriftlichen Stellungnahme dient folgender Auf-
bauplan:

Einleitung A: Information über den schwerbehinderten Menschen
Information über den Betrieb/ die Dienststelle

Hauptteil B1: Kündigungsgrund aus Arbeitgebersicht
Sachverhalt aus Sicht des schwerbehinderten Mitarbeiters

B2: Darstellung des Sachverhalts nach Ansicht der 
Schwerbehindertenvertretung

B3: Hilfen zur Abwendung der Kündigung

Schluss C: Fazit/abschließende Beurteilung

Eine Frist für die Abgabe der Stellungnahme nach § 87 Abs. 2  sieht das SGB IX
nicht vor; auch § 102 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist weder un-
mittelbar noch entsprechend anwendbar. Diese Bestimmung regelt nur die Anhö-
rung des Betriebsrates durch den Arbeitgeber, nicht aber die Abgabe einer Stel-
lungnahme gegenüber dem Integrationsamt. Die Stellungnahme des Betriebs-
bzw. Personalrates ist nach § 87 Abs. 2 SGB IX keine Stellungnahme i. S. v. § 102
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BetrVG bzw. § 79 BPersVG und ersetzt diese nicht (Kossens/von der Heide/Maaß,
SGB IX § 87 Rz. 8). Beide Verfahren sind vollständig voneinander zu trennen.

Das Integrationsamt kann allerdings auch ohne Stellungnahme entscheiden, wenn
sie trotz Aufforderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist eingeht. Werden ent-
gegen § 87 Abs. 2 SGB IX die entsprechenden Stellungnahmen nicht eingeholt, so
ist die anschließende Entscheidung des Integrationsamtes fehlerhaft und anfecht-
bar. Dies gilt nur dann nicht, wenn in der Sache keine andere Entscheidung hätte
getroffen werden können (OVG Rheinland-Pfalz vom 15.05.1997, br 1998, 18).
Eine Verletzung von § 87 Abs. 2 SGB IX  kann jedoch bis zum Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens nachgeholt werden.

3.2.3 Untersuchungsgrundsatz

In streitigen Fällen sind die Ermittlungen oft schwierig und umfangreich. Das In-
tegrationsamt/die örtliche Fürsorgestelle ermitteln den Sachverhalt von Amts
wegen unter Berücksichtigung aller für den konkreten Einzelfall bedeutsamen
Umstände, § 20 SGB X. Sie haben dabei alle Umstände zu ermitteln, deren Kennt-
nis erforderlich ist, um die gegensätzlichen Interessen des Arbeitgebers und des
schwerbehinderten Arbeitnehmers gegeneinander abwägen zu können. Die Auf-
klärungspflicht wird verletzt, wenn das Integrationsamt sich damit begnügt, das
Vorbringen des Arbeitgebers nur auf seine Schlüssigkeit hin zu überprüfen
(BVerwG vom 19.10.95 - 5 C 24.93, br 1996, 142).

Das Integrationsamt bedient sich aller Beweismittel, die es für erforderlich hält, um
eine objektive Klärung des Sachverhalts herbeizuführen. Dabei kann es insbeson-
dere Auskünfte jeder Art einholen, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder
deren schriftliche Äußerungen einholen, § 21 SGB X. Weiter kann es Urkunden
und Akten beiziehen und auch eine Betriebsbegehung (§ 80 Abs. 7 SGB IX) im
Beisein aller Beteiligten vornehmen.

3.2.4 Anhörungsgebot

Die Aufklärungspflicht umfasst auch das Gebot, die Beteiligten, insbesondere den
Arbeitgeber und den schwerbehinderten Menschen anzuhören, das heißt, ihnen
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
äußern (§  24 SGB X). Ein Verstoß gegen dieses Gebot liegt z. B. vor, wenn das Er-
gebnis einer Betriebsbegehung in der Entscheidung des Integrationsamtes zum
Nachteil des schwerbehinderten Arbeitnehmers verwertet wird, ohne dass dieser
Gelegenheit hatte, an der Betriebsbegehung teilzunehmen oder jedenfalls zu de-
ren Ergebnis Stellung zu nehmen.

Der schwerbehinderte Mensch kann zu seiner Anhörung einen Bevollmächtigten,
z.B. einen Rechtsanwalt oder einen Mitarbeiter der Gewerkschaften hinzuziehen.
Falls der schwerbehinderte Mensch eine mündliche Stellungnahme abgibt, wird
das Integrationsamt in der Regel eine Niederschrift der Stellungnahme anfertigen,
es ist dazu aber nicht verpflichtet (BVerwG vom 01.07.1993, ZfS 1994, 50). Fer-
tigt das Integrationsamt ausnahmsweise keine Niederschrift an, so empfiehlt sich
eine schriftliche Stellungnahme durch den schwerbehinderten Arbeitnehmer.
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Geht das Integrationsamt von einem unvollständigen oder unrichtigen Sachver-
halt aus oder verletzt es das Anhörungsgebot, ist seine Entscheidung ermessens-
fehlerhaft und damit rechtswidrig. Die unterlassene oder nicht ausreichend er-
folgte Anhörung des schwerbehinderten Menschen oder des Arbeitsamtes kann
aber im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden.

3.2.5 Mitwirkungspflicht der Beteiligten

Die Verpflichtung zur Aufklärung des Sachverhalts durch die örtliche Fürsorge-
stelle/das Integrationsamt ist allerdings nicht unbegrenzt. Arbeitgeber und
schwerbehinderter Mensch haben bei der Ermittlung des Sachverhalts mit-
zuwirken. Sie sollen insbesondere die ihnen bekannten Tatsachen und Beweismit-
tel angeben  (§ 21 Abs. 2 SGB X). Ist das Integrationsamt – wie häufig – nicht in
der Lage, den Sachverhalt ohne die Hilfe der Beteiligten in vollem Umfang aufzu-
klären, so endet die Verpflichtung zur Aufklärung dort, wo ein Beteiligter seine
Obliegenheit zur Mitwirkung nicht erfüllt. In einem solchen Fall kann sich der Be-
teiligte, der seine Mitwirkungspflicht verletzt hat, später nicht auf eine fehlende
Sachaufklärung berufen (VG Düsseldorf vom 11.09.1984 – 17 K 1383/82).

3.2.6 Mündliche Verhandlung

Der Entscheidung des Integrationsamtes soll, falls nach der Sachlage erforderlich,
eine mündliche Verhandlung vorausgehen (§ 88 Abs. 1 SGB IX). Die mündliche
Verhandlung dient der Erörterung des Sachverhaltes. Diese Kündigungsverhand-
lung findet im allgemeinen im Betrieb oder der Dienststelle statt. Sie ist in der Re-
gel dann erforderlich, wenn der schwerbehinderte Arbeitnehmer erhebliche Ein-
wendungen gegen die Kündigung geltend macht und es nicht ausreicht, diese le-
diglich schriftlich auszutauschen.

An der Kündigungsverhandlung nehmen neben dem Arbeitgeber und dem
schwerbehinderten Arbeitnehmer die Schwerbehindertenvertretung, ein bevoll-
mächtigtes Mitglied des Betriebs-/Personalrates und ein Vertreter des Integra-
tionsamtes oder der örtlichen Fürsorgestelle teil. Häufig wird auch ein Mitarbeiter
des Arbeitsamtes hinzugezogen. Falls sich der schwerbehinderte Mensch oder der
Arbeitgeber durch einen Bevollmächtigten  vertreten lassen, sind auch diese zu der
Kündigungsverhandlung hinzuzuziehen.

In der Praxis hat sich die gemeinsame mündliche Anhörung als sehr zweckmäßig
erwiesen. Sie ermöglicht häufig am besten eine objektive Sachaufklärung und ver-
schafft dem Integrationsamt bzw. der örtlichen Fürsorgestelle einen persönlichen
Eindruck von der Situation. Der Anlass des Kündigungsantrages wird ausführlich
besprochen, Sichtweisen werden ausgetauscht. In vielen Fällen stellt sich heraus,
dass unterschiedliche Interessen keine unvereinbaren Gegensätze sind. Falls von
den Parteien gewünscht, kann in einer solchen mündlichen Verhandlung unter Be-
teiligung eines Vertreters des Integrationsamtes bzw. der örtlichen Fürsorgestelle
auch eine vergleichsweise Einigung zwischen den Parteien, etwa in Form eines
Aufhebungsvertrages, erzielt werden.
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Fiktion der
Zustimung

Zustellerfordernis

3.3 Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens

Sofern eine gütliche Einigung zwischen den Beteiligten durch Fortsetzung oder
einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses erreicht wird, erledigt sich
der Antrag des Arbeitgebers durch Rücknahme oder in sonstiger Weise. Kommt
eine gütliche Einigung nicht zustande oder besteht aus anderen Gründen ein Inter-
esse an einem formellen Abschluss des Verfahrens, trifft das Integrationsamt über
den Antrag des Arbeitgebers eine Entscheidung.

3.3.1 Zeitraum für die Entscheidung

Das Integrationsamt soll seine Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des
Eingangs des Antrages an treffen, § 88 Abs. 1 SGB IX. Da es sich bei dieser Rechts-
vorschrift um eine Sollvorschrift handelt, kann in begründeten Ausnahmefällen die
Frist überschritten werden, ohne dass Rechtsfolgen daraus entstehen. Eine sach-
lich nicht gerechtfertigte Überschreitung des Monatszeitraums kann zu Scha-
densersatzansprüchen nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG führen (Kossens/von der
Heide/Maaß, SGB IX § 88 Rz. 2 m.w.N.). 

Ist Gegenstand des Verfahrens eine außerordentliche Kündigung, ist das Integra-
tionsamt verpflichtet, seine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
gang des Antrags zu treffen; andernfalls gilt die Zustimmung zur außerordent-
lichen Kündigung als erteilt (§ 91 Abs. 3 SGB IX, siehe S. 43 f).

3.3.2 Form und Bekanntgabe der Entscheidung

Nach § 88 Abs. 2  SGB IX ist die Entscheidung dem Arbeitgeber und dem schwer-
behinderten Beschäftigten zuzustellen. Daraus ergibt sich, dass die Entscheidung
des Integrationsamtes den Beteiligten – Arbeitgeber und schwerbehindertem Ar-
beitnehmer – förmlich bekannt gemacht werden muss. Diese Entscheidung ent-
hält eine Rechtsmittelbelehrung.

Der die Zustimmung enthaltende Bescheid muss nach den Bestimmungen des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (VerwZG) entweder mit Postzustellungsurkunde,
durch eingeschriebenen Brief oder durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis
erfolgen. Solange die Zustellung fehlt, wird der Bescheid nicht wirksam (Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 88 Rz. 5 m.w.N.). Erst nach ordnungsgemä-
ßer Zustellung darf der Arbeitgeber die ordentliche Kündigung aussprechen (BAG
vom 16.10.1991 – 2 AZR 332/91, BB 1992, 360). Allerdings können Zustellungs-
fehler geheilt werden. Für die außerordentliche Kündigung gilt eine andere Rege-
lung (siehe S. 43). Dem Arbeitsamt ist eine Abschrift der Entscheidung formlos zu
übersenden.

3.3.3 Ausspruch der Kündigung

Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung, kann der
Arbeitgeber die ordentliche Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung der Zustimmung aussprechen (§ 88 Abs. 3 SGB IX). Die Monatsfrist läuft un-
abhängig davon, ob der Arbeitgeber schon anderweitig Kenntnis von dessen Zu-
stimmung erlangt hatte (BAG vom 17.02.1982, DB 1982, 1329). Die Frist be-
rechnet sich nach den §§ 186 ff. BGB, wobei für den Beginn der Frist allein der
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Zeitpunkt der Zustellung der Zustimmung des Integrationsamtes an den Arbeit-
geber entscheidend ist. 

Lässt der Arbeitgeber die Monatsfrist des § 88 Abs. 3 SGB IX verstreichen, ist die
Erklärung der Kündigung danach nicht mehr zulässig. Will der Arbeitgeber weiter-
hin die Kündigung erklären, muss er erneut einen Antrag auf Erteilung der Zu-
stimmung beim zuständigen Integrationsamt stellen.

Widerspruch und Klage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes haben nach
§ 88 Abs. 4 SGB IX keine aufschiebende Wirkung. Der Arbeitgeber kann also
innerhalb der Monatsfrist nach § 88 Abs. 3 SGB IX die Kündigung auch dann er-
klären, wenn der schwerbehinderte Mensch gegen die Zustimmung des Integra-
tionsamtes Widerspruch bzw. Klage eingelegt hat (vgl. S. 36).

Beim Antrag auf Zustimmung zu einer außerordentlichen Kündigung muss die
Kündigung durch den Arbeitgeber gemäß § 91 Abs. 5 SGB IX unverzüglich nach
Erteilung der Zustimmung erfolgen, wenn die Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB
bereits abgelaufen ist (siehe S. 44).

Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, durch
welche das Arbeitsverhältnis für die Zukunft aufgehoben werden soll. Sie ist nach
§ 623 BGB schriftlich zu erklären und wird nach § 130 BGB wirksam mit ihrem Zu-
gang; bei arbeitgeberseitiger Kündigung also mit Zugang der Kündigung bei dem
schwerbehinderten Menschen (vgl. zu den Einzelheiten des Zugangs einer arbeit-
geberseitigen Kündigung, Küttner, Abschn. 255, Rz. 50 ff.).

3.3.4 Kündigungsfrist

Bei der ordentlichen Kündigung endet das Arbeitsverhältnis nicht sofort mit Zu-
gang der Kündigung beim Arbeitnehmer, sondern erst nach Ablauf der im Einzel-
fall geltenden Kündigungsfrist. § 86 SGB IX sieht eine vierwöchige Mindestkündi-
gungsfrist für schwerbehinderte Arbeitnehmer vor. Für den schwerbehinderten
Arbeitnehmer können sich aus seinem Arbeitsvertrag, aus einem Tarifvertrag (hier
sind auch allgemeinverbindliche Tarifverträge zu beachten, die für alle Arbeitsver-
hältnisse unabhängig von einer Tarifbindung gelten) oder auch dem Gesetz güns-
tigere Kündigungsfristen ergeben, die der Mindestkündigungsfrist des § 86 SGB IX
vorgehen. 

Die Vorschrift des § 86 SGB IX ist zwingendes Recht und kann weder einzelver-
traglich, noch durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung im voraus verkürzt
werden. Zulässig ist es aber, nach Zugang der Kündigungserklärung die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der Kündigungsfrist zu vereinbaren (allg.
Meinung, vgl. Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 86 Rz. 2 m.w.N.). Da eine
solche Vereinbarung beim Bezug von Arbeitslosengeld zu Nachteilen in Form von
Sperr- bzw. Ruhenszeiten führen kann (vgl. S. 11), sollten sich schwerbehinderte
Menschen vor Abschluss einer solchen Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ar-
beitsrechtlich beraten lassen.

Monatsfrist 
des Arbeitgebers

Ausnahme von 
der Monatsfrist

Mindest-
kündigungsfrist
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Ausnahmen von 
der Mindest-
kündigungsfrist

Die Mindestkündigungsfrist gilt nicht in den in § 90 Abs. 1 und 2 SGB IX ge-
nannten Ausnahmefällen, also insbesondere dann nicht, wenn das Arbeitsverhält-
nis ohne Unterbrechung noch nicht länger als 6 Monate bestanden hat. In diesen
Fällen sind aber unabhängig davon die einzelvertraglichen oder gesetzlichen Min-
destkündigungsfristen (§ 622 BGB) einzuhalten.

Bei einer außerordentlichen Kündigung gelten grundsätzlich keine Kündigungs-
fristen und damit auch nicht die Mindestkündigungsfrist nach § 86 SGB IX. Ob-
wohl eine außerordentliche Kündigung in der Regel als fristlose Kündigung aus-
gesprochen wird, kann der Arbeitgeber  jedoch auch eine sogenannte „soziale
Auslauffrist“ einräumen, die aber keine Kündigungsfrist darstellt (vgl. dazu im ein-
zelnen Küttner, Abschn. 256, Rz. 7).



24

4 Entscheidung des Integrationsamtes

4.1 Ermessensentscheidung

Über den Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung zur beabsichtigten Kündigung
trifft das Integrationsamt zum Schluss des Kündigungsverfahrens eine Entschei-
dung, falls der Antrag nicht z. B. aufgrund einer gütlichen Einigung zwischen den
Beteiligten gegenstandslos oder in sonstiger Weise zurückgenommen wird. Die
Entscheidung ist ein Verwaltungsakt. Die Parteien des Verfahrens – Arbeitgeber
und schwerbehinderter Mensch – können dagegen Widerspruch einlegen (siehe
S. 36). Mit der Entscheidung des Integrationsamtes wird die Zustimmung zur Kün-
digung (§ 85 SGB IX) oder zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses (§ 92 SGB IX)
erteilt oder versagt.

4.1.1 Pflichtgemäßes Ermessen

Bei einer ordentlichen Kündigung trifft das Integrationsamt seine Entscheidung
aufgrund einer alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigenden Ermessensent-
scheidung nach pflichtgemäßem Ermessen, soweit dieses Ermessen nicht nach
§ 89 SGB IX (siehe S. 29, 4.3 Einschränkung des Ermessens) eingeschränkt ist. 
Bei der Anwendung des Ermessens hat das Integrationsamt unter Berücksichti-
gung der Zielsetzung des besonderen Kündigungsschutzes die Belange des
schwerbehinderten Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes und die
Interessen des Arbeitgebers, die vorhandenen Arbeitsplätze wirtschaftlich zu nut-
zen und den Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen,
nach dem Maßstab der Zumutbarkeit gegeneinander abzuwägen.

Einerseits soll der schwerbehinderte Arbeitnehmer gegenüber dem nichtbehin-
derten Arbeitnehmer nicht ins Hintertreffen geraten. Die Nachteile, denen er auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt infolge seiner Behinderung ausgesetzt ist, sollen
ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite darf die Gestaltungsfreiheit des
Arbeitgebers, dem die Verantwortung für die Existenz und die wirtschaftliche
Arbeitsweise des Betriebes obliegt, nicht zu stark eingeengt werden. Denn das
SGB IX verfolgt nicht den Zweck, den behinderten Menschen letztlich unkündbar
zu machen (vgl. BVerwG Buchholz 436.61, § 15 SchwbG 1986, Nr. 4 – OVG
Rheinl.-Pfalz v. 29.05.1998, 12 A 12950/97).

4.1.2 Fehlerhafte Ermessensausübung

Wenn das Integrationsamt bei der Ermessensausübung von einem unvollständi-
gen oder falschen Sachverhalt ausgeht, oder wenn es erhebliche Umstände des
Einzelfalles unberücksichtigt lässt, handelt es ermessensfehlerhaft. Die Entschei-
dung ist dann rechtswidrig und kann durch Einlegung eines Rechtsbehelfs erfolg-
reich angefochten werden.

Verwaltungsakt

Keine Unkündbarkeit
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Ermessensfehler

Betriebsstilllegung

Es können folgende Ermessensfehler vorliegen:

– keine Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers
– einseitiges Abstellen auf Fehlzeiten des schwerbehinderten Arbeitnehmers im

Betrieb
– schärfere Anforderungen für einzelne Betriebe, insbesondere für den öffent-

lichen Dienst
– fehlende oder mangelnde Prüfung, ob ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung

steht
– Anlegung besonderer Kriterien für einzelne Arbeitnehmergruppen, etwa für lei-

tende Angestellte
– alleiniges Abstellen auf die verminderte Leistungsfähigkeit des schwerbehin-

derten Arbeitnehmers
– fehlende Berücksichtigung einer dem Arbeitgeber zumutbaren technischen

Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder eines anderen Arbeitsplatzes, auf den der
schwerbehinderte Mensch versetzt werden kann

– fehlende Berücksichtigung einer möglichen Betreuung durch den Integrations-
fachdienst (IFD)

4.1.3 Ermessensspielraum

Hält das Integrationsamt sich im Rahmen der Ermessensregeln, dann verbleibt ihm
im Allgemeinen ein Ermessensspielraum, innerhalb dessen die Entscheidung recht-
mäßig ist, auch wenn eine andere Entscheidung vertretbar erscheint.

Dieses pflichtgemäße Ermessen besteht – von den vorstehend aufgeführten Aus-
nahmen abgesehen – im Normalfall der ordentlichen Kündigung und bei der
außerordentlichen Kündigung (siehe S. 43), sofern bei letzterer ein Zusammen-
hang zwischen Kündigungsgrund und Behinderung besteht, oder – ausnahms-
weise – ein atypischer Fall vorliegt, vgl. § 91 Abs. 1 und 4 SGB IX.

4.1.4 Einschränkung des Ermessens

Aufgehoben bzw. weitgehend eingeschränkt ist das Ermessen des Integrations-
amtes bei einer Betriebsstilllegung (siehe S. 29), wesentlicher Betriebseinschrän-
kung (siehe S. 31), außerordentlicher Kündigung, wenn kein Zusammenhang zwi-
schen der Behinderung und dem Kündigungsgrund besteht (siehe S. 45), sowie
dann, wenn dem schwerbehinderten Arbeitnehmer ein anderer angemessener
und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist (siehe S. 33).

4.2 Bewertung des Kündigungsgrundes

Maßgebend für die Entscheidung des Integrationsamtes sind der vom Arbeitge-
ber vorgetragene Kündigungsgrund, wie er sich nach dem Ergebnis der Ermitt-
lungen darstellt, und die Bewertung dieses Sachverhalts. Zu unterscheiden sind
betriebsbedingte Kündigungsgründe und solche, die in der Person oder dem Ver-
halten des schwerbehinderten Beschäftigten ihre Ursache haben.
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4.2.1 Betriebsbedingte Gründe

Betriebsbedingte Gründe beruhen häufig auf den Wegfall des Arbeitsplatzes. Die
Ursachen hierfür können z.B.  Arbeitsmangel infolge Auftragsrückgang oder Ra-
tionalisierungsmaßnahmen sein.

Unternehmerische Entscheidungen, die zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen,
z.B. Unrentabilität, Organisationsänderungen oder Produktionseinschränkungen,
darf das Integrationsamt nur daraufhin prüfen, ob sie offensichtlich unsachlich
oder willkürlich sind (vgl. OVG NRW vom 23.01.1992, ZB 4/ 95 (ZB Info)). Steht
fest, dass der Arbeitsplatz weggefallen ist, muss sorgfältig geprüft werden, ob die
Umsetzung auf einen gleichwertigen anderen freien Arbeitsplatz möglich ist.
Gleichwertig und damit vergleichbar ist ein Arbeitsplatz, auf dem der Arbeitgeber
den schwerbehinderten Arbeitnehmer aufgrund seines Direktionsrechtes ohne
Änderung des Arbeitsvertrages weiterbeschäftigen kann. Frei sind die zum Zeit-
punkt der Kündigung unbesetzten Arbeitsplätze. Der Arbeitgeber ist nicht ver-
pflichtet, einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen, um die Kündigung zu vermeiden
(BAG vom 03.02.1977, DB 1977, 1320) oder dem schwerbehinderten Arbeitneh-
mer „Beförderungsstellen“ anzubieten (BAG vom 29.03.1990, DB 1991, 173). 

Bei betriebsbedingtem Kündigungsgrund ist nicht selten eine Auswahl unter meh-
reren für eine Entlassung in Betracht kommenden und vergleichbaren Arbeitneh-
mern zu treffen. Wenn die Auswahl auf einen schwerbehinderten Arbeitnehmer
fällt, hat das Integrationsamt zu prüfen, ob der Arbeitgeber den besonderen
Schutzzweck des SGB IX beachtet hat. Das besondere Schutzinteresse des schwer-
behinderten Menschen kann den Interessen des Arbeitgebers überwiegen, so dass
durch den Arbeitgeber andere Auswahl zu treffen und es ihm zuzumuten ist, den
schwerbehinderten Menschen weiter zu beschäftigen. Die zutreffende Sozialaus-
wahl i.S.d. § 1 KSchG ist dagegen nicht Gegenstand der Prüfung, sondern obliegt
in der Regel den Arbeitsgerichten.

Fällt der Arbeitsplatz wegen Betriebsstilllegung oder wesentlicher Betriebsein-
schränkung weg, so muss das Integrationsamt im allgemeinen gemäß § 89 Abs. 1
S. 1 SGB IX die Zustimmung erteilen (siehe S. 29).

4.2.2 Gründe in der Person

Den personenbedingten Kündigungen liegen meist krankheitsbedingte Fehlzei-
ten, mangelnde Eignung oder Minderleistung zugrunde.

Bei personenbedingten Schwierigkeiten prüft das Integrationsamt, ob durch tech-
nische oder organisatorische Maßnahmen am Arbeitsplatz oder im Arbeitsumfeld
das Beschäftigungsverhältnis erhalten werden kann. In Betracht kommt dabei die
behinderungsgerechte Gestaltung des bisherigen Arbeitsplatzes oder die Umset-
zung auf einen nach Möglichkeit gleichwertigen anderen behinderungsgerechten
Arbeitsplatz. 

Unternehmerische
Entscheidungen

„Sozialauswahl“

Betriebsstilllegung
und -einschränkung
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Hilfemöglichkeiten

Weiterbeschäftigung

Direktionsrecht

Zusammmenhang
mit der Behinderung

Krankheitsbedingte
Fehlzeiten

Das Integrationsamt prüft bei zu geringer Arbeitsleistung, über welche beruflichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der behinderte Arbeitnehmer verfügt, ob
der Arbeitsplatz bzw. die Tätigkeit behinderungsgerecht gestaltet werden kann,
welche Möglichkeiten der Verbesserung von Fähigkeiten und Fertigkeiten beste-
hen und genutzt werden können und zuletzt, ob durch Zahlung eines Minderleis-
tungsausgleiches das Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung annä-
hernd wieder hergestellt werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der
schwerbehinderte Mensch gegenüber seinem Arbeitgeber gemäß § 81 Abs. 3 und
4 SGB IX einen Rechtsanspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung hat (sie-
he S. 50).

Gerade bei einer personenbedingten Kündigung ist der Arbeitgeber verpflichtet,
jede mögliche zumutbare und geeignete Maßnahme zu ergreifen, die im Rahmen
der betrieblichen Interessen die Kündigung zu vermeiden hilft (BAG vom
22.02.1980, DB 1980, 1446). Hier ist zu prüfen, ob die Weiterbeschäftigung auf
einem freien Arbeitsplatz möglich ist, ggf. nach einer zumutbaren Umschulungs-
oder Fortbildungsmaßnahme (BAG vom 10.03.1977, DB 1977, 1463), auf die un-
ter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 4 SGB IX ebenfalls ein Anspruch des
schwerbehinderten Menschen besteht. 

Ist der Arbeitnehmer krankheitsbedingt auf Dauer nicht mehr in der Lage, die ge-
schuldete Arbeit auf seinem bisherigen Arbeitsplatz zu erbringen oder ist seine
Leistungsfähigkeit gemindert, muss der Arbeitgeber, um die Kündigung zu ver-
meiden,  nicht nur prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit dem schwerbehinderten
Arbeitnehmer besetzt werden können. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, leidensge-
rechte Arbeitsplätze frei zumachen oder zu schaffen, soweit das im Rahmen sei-
nes Direktionsrechtes möglich ist. Dazu gehört neben der Änderung von Arbeits-
abläufen und dem Umverteilen von Aufgaben (BAG vom 12.07.1995, DB 1995,
1469) auch die Versetzung anderer Mitarbeiter (BAG vom 29.01.1997, DB 1997,
1039). Der Arbeitgeber ist jedoch weder verpflichtet, einen Arbeitplatz „freizu-
kündigen“ noch muss er das Zustimmungsersetzungsverfahren einleiten, wenn
der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer Versetzung verweigert, mit der für den
erkrankten Mitarbeiter  ein leidensgerechter Arbeitsplatz freigemacht werden soll
(BAG vom 29.01.1997, DB 1997, 1039). 

Für die Bewertung dieser Tatbestände ist die Frage, ob ein Zusammenhang zwi-
schen Kündigungsgrund und Behinderung besteht, besonders wichtig. Hat der
Kündigungsgrund seine Ursache gerade in der Behinderung, ist von einer gestei-
gerten Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auszugehen; an die Zumutbarkeit des Ar-
beitgebers sind höhere Anforderungen zu stellen. Dies gilt in besonderem Maße,
wenn die Behinderung auf einen im Betrieb erlittenen Arbeitsunfall zurückzufüh-
ren ist (LAG Düsseldorf vom 04.09.1978, DB 1979, 607).

Bei den durch Krankheit bedingten Fehlzeiten kommt es wesentlich darauf an, wie
die Prognose des Arztes im Hinblick auf die zu erwartenden Ausfallzeiten lautet.
Hinzukommen muss nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die er-
hebliche Beeinträchtigung von betrieblichen Interessen, z. B. eine schwerwiegen-
de Störung des Betriebsablaufs oder unzumutbar hohe Lohnfortzahlungskosten.
Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist eine Interessenabwägung vorzuneh-
men, ob diese Beeinträchtigungen aufgrund der Besonderheit des Einzelfalles
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noch hinzunehmen oder aber nicht mehr zumutbar sind (BAG vom 29.04.1999 –
2 AZR 431/98, NZA 1999, 978).

Dabei ist z. B. von Bedeutung, ob dem Arbeitgeber die Durchführung von Über-
brückungsmaßnahmen (z. B. Einstellung von Aushilfskräften, personelle Umorga-
nisation) noch möglich und zumutbar ist, ferner, ob die Krankheit auf betriebliche
Ursachen zurückzuführen ist.

4.2.3 Gründe im Verhalten 

Bei persönlichem Fehlverhalten verliert der besondere Kündigungsschutz nach
dem SGB IX an Schutzwirkung. In diesen Fällen werden schwerbehinderte Men-
schen im Prinzip genauso behandelt wie nicht behinderte Arbeitnehmer. 

Ein verhaltensbedingter Grund liegt vor, wenn der Arbeitnehmer gegen arbeits-
vertragliche Pflichten verstößt, obwohl er sich anders verhalten könnte. Dabei
kommen als Kündigungsgründe in Betracht: 

– Leistungsstörungen (Schlechtleistung, unentschuldigtes Fehlen oder sonstige
Verstöße gegen die Arbeitspflicht), 

– Störungen der betrieblichen  Ordnung (Beleidigung von Vorgesetzten oder Ar-
beitskollegen, Verstöße gegen Verhaltenspflichten wie Rauch- oder Alkohol-
verbot),

– Störungen im Vertrauensbereich (unerlaubte Handlungen, insbesondere Straf-
taten),

– Verletzung von Nebenpflichten (verspätete Krankmeldung, Nichtvorlegen von
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen). 

Außerdienstliches Verhalten ist grundsätzlich nicht kündigungsrelevant, es sei
denn, es wirkt sich auf das Arbeitsverhältnis aus. Dies gilt beispielsweise auch für
Straftaten, die außerhalb des Dienstes begangen werden.

Der Arbeitgeber muss auch vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung
alle ihm zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung der Kündigung ergriffen ha-
ben. Er darf daher grundsätzlich erst dann kündigen, wenn er den Arbeitnehmer
vergeblich wegen seines Verhaltens abgemahnt hat und es erneut zu einem ver-
tragswidrigen Verhalten des schwerbehinderten Arbeitnehmers gekommen ist
(BAG vom 17.01.1991, DB 1991, 1226). Eine Abmahnung ist nur dann entbehr-
lich, wenn es um schwere Pflichtverletzungen geht, deren Rechtswidrigkeit für
den Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar und bei denen eine Hinnahme des
Verhaltens durch den Arbeitgeber offensichtlich ausgeschlossen ist (BAG vom
10.02.1999, NZA 1999, 708). Auch im Vertrauensbereich ist die Abmahnung er-
forderlich, wenn der Arbeitnehmer mit vertretbaren Gründen annehmen konnte,
sein Verhalten sei nicht vertragswidrig oder werde vom Arbeitgeber zumindest
nicht als erhebliches, den Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdendes Verhal-
ten angesehen  (BAG vom 09.01.1986, DB 1986, 1339). 

Verstoß gegen
arbeitsvertragliche

Pflichten

Außerdienstliches
Verhalten

Abmahnung
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Kein Ermessen

Definition „Betrieb“

4.2.4 Sonstige Gesichtspunkte

Neben dem eigentlichen Kündigungsgrund berücksichtigt das Integrationsamt
auch z.B. Größe und wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers, Erfüllung der Be-
schäftigungspflicht (§ 71 SGB IX) sowie Art und Schwere der Behinderung, Alter,
persönliche und finanzielle Verhältnisse des schwerbehinderten Menschen, ferner
die Dauer der Betriebszugehörigkeit und seine Chancen, bei einer etwaigen Ent-
lassung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen anderen Arbeitsplatz zu finden.

4.3 Einschränkung des Ermessens

In § 89 SGB IX sind drei Tatbestände aufgeführt, bei deren Vorliegen das Integra-
tionsamt einem Antrag auf Zustimmung zur Kündigung in der Regel zustimmen
muss bzw. zustimmen soll.

4.3.1 Betriebsstilllegung

In diesem Fall eines zwingenden Zustimmungserfordernisses muss das Integra-
tionsamt die Zustimmung erteilen bei Kündigungen in Betrieben oder Dienststel-
len, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn zwi-
schen dem Tag der Kündigung und dem Tag, bis zu dem ein Entgelt gezahlt wird,
mindestens drei Monate liegen (§ 89 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Unter einer Betriebs-
stilllegung wird die Auflösung der Betriebs- und Produktionsgemeinschaft zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verstanden, die in der nach außen erkenn-
baren ernstlichen Absicht durchgeführt wird, den bisherigen Betriebszweck für im-
mer oder für eine unbestimmte Zeitspanne aufzugeben. Dabei gilt für die
Definition der Betriebstilllegung im SGB IX  die gleiche Begrifflichkeit wie in § 15
Abs. 4 KSchG (Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 5).

Der Begriff des Betriebes ist weit zu fassen. Betriebe sind daher nicht nur wirt-
schaftliche oder gewerbliche Einrichtungen, sondern alle organisatorischen Ein-
richtungen, in denen bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt
werden. Dazu zählen also auch landwirtschaftliche Güter, Verwaltungen, Kran-
kenhäuser, die Praxis eines Arztes oder das Büro eines Rechtsanwaltes. Dagegen
wird der Haushalt nicht zu den Betrieben gezählt, da er nur den Eigenbedarf de-
cken soll und keine nach außen hin gerichtete Tätigkeit zum Gegenstand hat.

Die Anwendung des § 89 Abs. 1 Satz 1 SGB IX kommt auch dann in Betracht,
wenn ein Betrieb eingestellt wird, der weniger als fünf Beschäftigte hat.  

In Bezug auf die dreimonatige Lohnfortzahlungsspanne ist die Fortzahlung des
Entgeltes (Lohn/Gehalt) für 3 Monate erforderlich, eine Abfindungszahlung ge-
nügt hier nicht. Die Höhe des Lohns bestimmt sich nach den vertraglichen bzw.
tarifvertraglichen Vereinbarungen (Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89
Rz. 12). Durch die dreimonatige Lohnzahlung wird die Kündigungsfrist nicht ver-
längert. Ebenso wenig ist der schwerbehinderte Mensch verpflichtet, über das En-
de der Kündigungsfrist hinaus zu arbeiten (Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX
§ 89 Rz. 13 m.w.N.). 
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Der Arbeitgeber hat bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 89 Abs. 1 Satz 1
SGB IX einen Anspruch auf Zustimmung durch das Integrationsamt (Kossens/von
der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 4 m.w.N.). 

4.3.1.1 Weiterbeschäftigung in einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers

Die Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeiten des Integrationsamtes im Fal-
le der Betriebsstilllegung entfällt jedoch gemäß § 89 Abs. 1 Satz 3 SGB IX, wenn
eine Weiterbeschäftigung auf einem freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb
oder einer anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Einverständnis des
schwerbehinderten Mitarbeiters möglich und für den Arbeitgeber zumutbar ist
(„sog. Umsetzungsklausel“). Ist also das Integrationsamt der Auffassung, dass ei-
ne Umsetzung des schwerbehinderten Menschen für den Arbeitgeber zumutbar
ist, dann besteht keine Einschränkung der Ermessensenstscheidung des Integra-
tionsamtes (vgl. dazu VG Düsseldorf v. 19.11.2002 – 17 K 6243/02 und Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 16 m.w.N.).

4.3.1.2 Wechsel des Betriebszweckes, Betriebsverlegung

Der Wechsel des Betriebszweckes oder die Betriebsverlegung stellen nicht ohne
weiteres eine Betriebsstilllegung dar, wenn ein wesentlicher oder erheblicher Teil
der alten Belegschaft weiterbeschäftigt wird.

4.3.1.3 Betriebsübergang

Auch bei einem Betriebsübergang sind die Voraussetzungen für eine Betriebsstill-
legung i. S. von § 89 Abs. 1 Satz 1 SGB IX nicht erfüllt. Nach § 613 a BGB tritt der
neue Betriebsinhaber in die im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehenden Ar-
beitsverhältnisse ein. Zur Entlassung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers
muss er die Zustimmung des Integrationsamtes gemäß § 85 SGB IX einholen; § 89
Abs. 1 SGB IX findet insoweit keine Anwendung. Auch ist die Veräußerung des
Betriebes oder von Betriebsteilen keine „Betriebseinstellung“ i.S.v. § 89 Abs. 1
SGB IX, wenn der Betrieb oder Betriebsteil alsbald vom Erwerber fortgeführt wird
(BAG vom 23.04.1980, BAGE 33, 94). Gleiches gilt auch im Rahmen des Insol-
venzverfahrens. Ist der Betriebsübergang streitig, gehört die Prüfung desselben
ausschließlich in die Prüfungskompetenz der Arbeitsgerichte. Daher hat das Inte-
grationsamt dann, wenn der Betriebsübergang streitig ist, die Zustimmung zu er-
teilen (vg. OVG NW v. 21.03.2000 – AZ 22 A 5137/99, br 2000, 205). 

§ 613 a Abs. 4 Satz 1 BGB verbietet ausdrücklich eine arbeitgeberseitige Kündi-
gung „wegen des Übergangs eines Betriebs oder Betriebsteil“. Nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichtes liegt eine solche betriebsübergangsbeding-
te Kündigung immer schon dann vor, wenn das Motiv der Kündigung wesentlich
durch den Betriebsübergang bedingt ist. Letzteres ist immer schon dann der Fall,
wenn es nicht neben dem Betriebsübergang einen sachlichen Grund gibt, der aus
sich heraus die Kündigung rechtfertigt, so dass sich der Betriebsübergang lediglich
als äußerer Anlass für die Kündigung, nicht jedoch als tragender Grund darstellt
(BAG vom 29.06.2000 - 8 ABR 44/99, NZA 2000, 1180). 

„Umsetzungs-
klausel“

Veräußerung
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des Ermessens

Eingeschränktes
Ermessen

4.3.1.4 Insolvenz

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens braucht nicht notwendigerweise eine
Betriebsstilllegung verbunden zu sein. Der Betrieb kann durch den Insolvenzver-
walter fortgeführt werden. 

Ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, soll das Integrationsamt unter den in
§ 89 Abs. 3 SGB IX aufgeführten Voraussetzungen die Zustimmung zur Kündi-
gung des schwerbehinderten Arbeitnehmers erteilen (vgl. dazu auch Kuhlmann,
br 2000, 159 ff.). Das Integrationsamt soll danach die Zustimmung erteilen, wenn

1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als ei-
ner der zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet wird (§ 125 der Insolvenz-
ordnung),

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenaus-
gleichs gemäß § 95 Abs. 2 SGB IX beteiligt worden ist,

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinder-
ten Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen
nicht größer ist als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der
Zahl der beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessen-
ausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht nach § 71 ausreicht.

4.3.2 Betriebseinschränkung

Anders als bei der Betriebsstilllegung schreibt das Gesetz bei der Betriebsein-
schränkung nicht zwingend vor, dass das Integrationsamt die Zustimmung zur be-
absichtigten Kündigung erteilen muss. Sein Ermessen ist aber hier erheblich ein-
geschränkt. Unter Anwendung derselben „Dreimonatsspanne“ wie bei der Be-
triebsstilllegung soll die Zustimmung zur Kündigung  gemäß § 89 Abs. 1 Satz 2
SGB IX auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen erteilt werden, die
nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn die Gesamtzahl
der verbleibenden schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht durch den Arbeitgeber ausreicht.

Bei dieser Sollvorschrift zur Zustimmung ist grundsätzlich die Zustimmung durch
das Integrationsamt zu erteilen, es sei denn, es liegen sachliche Gründe für eine
Verweigerung der Zustimmung vor (Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89
Rz. 2 m.w.N.). Ein besonderer Umstand kann z. B. in der Tatsache liegen, dass der
Arbeitgeber bei der Auswahl der zur Entlassung anstehenden Arbeitnehmer be-
hindertenrechtliche Gesichtspunkte nicht beachtet hat und dadurch ein schwer-
behinderter Arbeitnehmer benachteiligt wird.

4.3.2.1 Verringerung der Arbeitsplätze

Der Begriff der wesentlichen Betriebseinschränkung ist im Gesetz nicht definiert.
Eine solche „Betriebseinschränkung“ liegt vor, wenn sich die Arbeitsleistung des
Betriebes und die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer wesentlich verringert 
(Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 8). Die Aufgabe eines Produk-
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tionszweiges ist regelmäßig eine wesentliche Betriebseinschränkung (OVG NRW
vom 03.10.1989, br 1990, 89).

Für die Verringerung der Belegschaft gilt die Staffelung nach § 17 KSchG (Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 8). Nach dieser Vorschrift des § 17
KSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitsamt schriftlich Anzeige zu er-
statten, bevor er

– in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern:
mehr als 5 Arbeitnehmer,

– in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern:
10 v. H. der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr
als 25 Arbeitnehmer,

– in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern: mindestens 30
Arbeitnehmer

innerhalb von 30 Tagen entlässt.

Der Personalabbau braucht nach § 89 Abs. 1 Satz 2 SGB IX nicht innerhalb
von 30 Tagen zu erfolgen, er kann sich auch über einen längeren Zeitraum er-
strecken, etwa bis zu einem Jahr.

4.3.2.2 Erfüllung der Beschäftigungspflicht

Ob das weitere Merkmal des § 89 Abs. 1 Satz 2 SGB IX, die Beschäftigungspflicht
nach § 71 SGB IX noch erfüllt ist, richtet sich nach der verbleibenden Zahl der Ar-
beitsplätze, die nach der Betriebseinschränkung noch vorhanden sind. Reicht die
Gesamtzahl der verbleibenden schwerbehinderten Menschen im Betrieb zur Er-
füllung der Beschäftigungsquote nicht mehr aus oder entfällt die Beschäftigungs-
pflicht, weil der Arbeitgeber nicht mehr über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt
(§ 71 SGB IX), ist für die Anwendung des § 89 Abs. 1 Satz 2 SGB IX kein Raum.
In diesen Fällen entscheidet das Integrationsamt über den Antrag ohne Ermessens-
einschränkung pflichtgemäß nach der allgemeinen Vorschrift des § 85 SGB IX.

4.3.2.3 Lohnfortzahlung für drei Monate

Für die Verpflichtung, drei Monate Lohn weiterzuzahlen, gilt das Gleiche wie bei
der Betriebsstilllegung.

Liegen die Voraussetzungen des § 89 Abs. 1 Satz 1 oder 2 SGB IX vor, kann das
Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung unter der Auflage erteilen, dass
für die drei Monate der Lohn bzw. das Gehalt auch tatsächlich vom Arbeitgeber
gezahlt wird (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 SGB X). 
Trotz dieser Auflage kann der Arbeitgeber dann innerhalb der Monatsfrist des § 88
Abs. 1 SGB IX kündigen. Zahlt der Arbeitgeber nicht entsprechend, kann die Zu-
stimmung gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB X widerrufen werden (Kossens/von der
Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 14). Die zwischenzeitlich vom Arbeitgeber ausge-
sprochene Kündigung wird dadurch nachträglich unwirksam (BAG vom
12.07.1990, AP Nr. 2 zu § 19 SchwbG 1986). 
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das Arbeitsamt

Zeitraum

Zahl der 
Arbeitsplätze

Auflage des
Integrationsamtes
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4.3.2.4 Weiterbeschäftigung

Wie bei der Betriebsstilllegung entfällt auch bei der Betriebseinschränkung gemäß
§ 89 Abs. 1 Satz 3 SGB IX die Einschränkung der Ermessensentscheidung, wenn
die Weiterbeschäftigung entweder
– auf einem anderen Arbeitsplatz desselben Betriebs oder derselben Dienststelle

oder
– auf einem freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer anderen

Dienststelle desselben Arbeitgebers 
mit dem Einverständnis des schwerbehinderten Beschäftigten möglich und für den
Arbeitgeber zumutbar ist. Arbeitgeber ist dabei der konkrete Arbeitgeber. Freie Ar-
beitsplätze in einem anderen Betrieb eines anderen Arbeitgebers können daher
auch dann nicht herangezogen werden, wenn der andere Arbeitgeber zum selben
Konzern gehört (vgl. VG Düsseldorf v. 19.11.2002,  AZ 17 K 6243/02).

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 89 Abs. 1 Satz 3 SGB IX entscheidet das
Integrationsamt also auch im Falle der wesentlichen Betriebseinschränkung wie
bei § 85 SGB IX nach pflichtgemäßem Ermessen; im Allgemeinen wird es dann
ebenfalls wie bei der Betriebsstilllegung keine Zustimmung zur Kündigung erteilen.

4.3.3 Vorhandensein eines anderen angemessenen und zumutbaren
Arbeitsplatzes

Das Integrationsamt soll weiterhin die Zustimmung erteilen, wenn dem schwer-
behinderten Mitarbeiter ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz
gesichert ist (§ 89 Abs. 2 SGB IX). Auch hier ist das Ermessen des Integrationsam-
tes eingeschränkt mit der Folge, dass es die Zustimmung zur beantragten Kündi-
gung in der Regel zu erteilen hat, wenn die in der Bestimmung genannten Vor-
aussetzungen vorliegen und besondere Tatbestände nicht erkennbar sind, die
gleichwohl die Versagung der Zustimmung rechtfertigen.

Der „andere Arbeitsplatz“ kann sich nicht nur bei einem fremden, sondern auch
bei demselben Arbeitgeber befinden. Es kann sich auch um denselben Arbeitsplatz
mit geänderten Arbeitsbedingungen handeln. Die Zumutbarkeit für den
Arbeitgeber richtet sich nach den bisherigen arbeitsvertraglichen Abreden (Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 89 Rz. 16). Die einseitige Anordnung einer
solchen Änderung durch den Arbeitgeber stellt eine Änderungskündigung dar
(siehe S. 42).

Die Vorschrift des § 89 Abs. 2 SGB IX ist dann nicht anzuwenden, wenn der „an-
dere Arbeitsplatz“ nicht „angemessen“ oder „zumutbar“ ist; es fehlt dann an ei-
nem der Tatbestandsmerkmale dieser Vorschrift. In diesem Fall ist das Ermessen
des Integrationsamtes bei seiner Entscheidung über den Antrag auf Zustimmung
zur Änderungskündigung nicht eingeschränkt; es gilt die allgemeine Vorschrift des
§ 85 SGB IX. Stimmt das Integrationsamt einer Änderungskündigung zu, so ist
darin auch die Zustimmung zu einer Beendigungskündigung enthalten, wenn der
schwerbehinderte Mensch der Änderungskündigung nicht zustimmt. Lehnt der
Arbeitnehmer das Angebot auf Fortführung des Arbeitsverhältnisses zu geänder-
ten Bedingungen ab, so geht es in dem folgenden Kündigungsschutzprozess nur
noch um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die ausgesprochene Kün-
digung, eine Fortsetzung zu geänderten Bedingungen entfällt. Es ist dann nach



34

Möglichkeiten der
Weiterbeschäftigung

Verpflichtung 
des Arbeitgebers

Ablehnung des mit der Kündigung verbundenen Änderungsangebotes durch den
schwerbehinderten Arbeitnehmer keine erneute Zustimmung des Integrationsam-
tes erforderlich. 

4.4 Gütliche Einigung

Das Integrationsamt hat die Aufgabe, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die einer
sinnvollen Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses dienen. In jeder Lage des Kündi-
gungsverfahren wirkt es auf  eine gütliche Einigung unter den Beteiligten hin (§ 87
Abs. 3 SGB IX). Die gütliche Einigung ist der Versuch, beiden Seiten zu ihrem Recht
zu verhelfen. 

Die mündliche Verhandlung (siehe S. 20) hat hierbei eine große Bedeutung: wäh-
rend der Kündigungsverhandlung können z.B. Möglichkeiten der behinderungs-
gerechten Arbeitsplatzgestaltung oder einer innerbetrieblichen Umsetzung des
schwerbehinderten Mitarbeiters besprochen werden. Jeder, der zur Lösung des
Problems beitragen kann, sollte deshalb an der Verhandlung teilnehmen. In Bezug
auf das persönliche Verhältnis der Beteiligten kann ein sachliches Gespräch Hinter-
gründe offen legen, die zum Verständnis für die Position der jeweiligen Gegensei-
te beitragen.

Das Integrationsamt kann im Rahmen einer gütlichen Einigung auch finanzielle
Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, z. B. zur behindertengerechten Arbeits-
platzgestaltung oder zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen, die mit der
Beschäftigung des schwerbehinderten Menschen verbunden sind, oder Hilfen
über ihren technischen Fachdienst, bzw. die Einschaltung der Integrationsfach-
dienste anbieten.

4.5 Prävention

Mit der Vorschrift zur Prävention verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, durch recht-
zeitiges Eingreifen eine Kündigung und damit den Verlust des Arbeitsplatzes zu
vermeiden. Kommt der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen gemäß § 84 i. V. m.
§ 81 Abs. 4 und 5 SGB IX nicht nach, ist dies sowohl vom Integrationsamt bei der
Entscheidung über die Zustimmung zu einer Kündigung als auch vom Arbeitsge-
richt bei seiner Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kündigung zu berück-
sichtigen.

Die Nichtbeachtung des § 84 SGB IX kann zur Aussetzung des Zustimmungsver-
fahrens und zur Aufforderung des Arbeitgebers durch das Integrationsamt führen,
das Verfahren nach § 84 SGB IX nachzuholen oder auch die Versagung der Zu-
stimmung zur Folge haben (Schimanski, GK-SGB IX, § 84 Rz. 84, 85). Selbst bei
erteilter Zustimmung durch das Integrationsamt kann das Arbeitsgericht wegen
der Nichteinhaltung der Präventionsvorschrift des § 84 SGB IX die Unwirksamkeit
der Kündigung feststellen (Steinbrück, GK-SGB IX, § 85 Rz. 45).

Umgekehrt bietet die Beachtung der Bestimmungen des § 84 SGB IX die Chance
der Verkürzung des Zustimmungsverfahrens. Nach § 88 Abs. 1 SGB IX soll das In-
tegrationsamt innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages auf Zustim-
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mung zur ordentlichen Kündigung eine Entscheidung treffen. Mit dem Maßnah-
menkatalog nach § 84 SGB IX wird die Erwartung verbunden, dass diese Zeit nicht
mehr benötigt wird, da das Integrationsamt bereits vorher am Verfahren beteiligt
war. Ist es nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten dem Arbeitgeber gleichwohl
unzumutbar, den schwerbehinderten Menschen weiter zu beschäftigen, wird das
Integrationsamt in aller Regel der Kündigung zustimmen. Die Dauer eines einge-
leiteten Kündigungsschutzverfahrens wird sich durch die vorgeschalteten Maß-
nahmen erheblich verkürzen (Cramer, DB 2000, 2219, siehe auch S. 43).
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5 Rechtsmittel

Gegen die Entscheidung des Integrationsamtes kann der Arbeitgeber oder der
schwerbehinderte Arbeitnehmer Widerspruch erheben. Über den Widerspruch
entscheidet der beim Integrationsamt gebildete Widerspruchsausschuss (§§ 119,
120, 121 SGB IX). Gegen den dann ergehenden Widerspruchsbescheid kann Kla-
ge vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden. Die Frist für Widerspruch und
Anfechtungsklage zum Verwaltungsgericht beträgt grundsätzlich jeweils einen
Monat nach Zustellung des Bescheides bzw. des Widerspruchsbescheides (§§ 70,
74 VwGO). 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsam-
tes zur Kündigung  haben keine aufschiebende Wirkung (§ 88 Abs. 4 SGB IX). Da-
mit ist klargestellt, dass der Arbeitgeber – trotz Widerspruchs des schwerbehin-
derten Menschen gegen die zustimmende Entscheidung des Integrationsamtes –
kündigen kann. Gemäß § 88 Abs. 3 SGB IX muss er sogar – unabhängig von der
Einlegung eines Rechtsmittels – innerhalb eines Monats nach zustimmender Ent-
scheidung der Behörde die Kündigung erklären, wenn er nicht sein Kündigungs-
recht verlieren will. Der Arbeitgeber trägt jedoch das Risiko, dass die Kündigung
bei Erfolg des Rechtsmittels unwirksam ist.

5.1 Widerspruchsausschuss

Der Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt besteht aus sieben Mitgliedern,
und zwar aus zwei schwerbehinderten Arbeitnehmern, zwei Arbeitgebern, je ei-
ner Vertreterin/einem Vertreter des Integrationsamtes und des Landesarbeitsam-
tes sowie einer Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen.

Im Widerspruchsverfahren sind der Arbeitgeber und der schwerbehinderte
Mensch vor der Entscheidung zu hören (§ 121 Abs. 2 SGB IX). Dies erfolgt grund-
sätzlich im Rahmen der Ermittlungen der Geschäftsstelle des Widerspruchsaus-
schusses, die die Entscheidungen des Widerspruchsausschusses vorbereitet.

Auch für den Widerspruchsausschuss gilt der Grundsatz  des § 87 Abs. 3 SGB IX,
in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Es kann da-
her sinnvoll sein, dass auch im Widerspruchsverfahren eine mündliche Verhand-
lung mit den Beteiligten stattfindet.

Die Entscheidung des Widerspruchsausschusses ist eine Verwaltungsentschei-
dung. Damit wird gewährleistet, dass eine zweite, vom Integrationsamt unab-
hängige Stelle den gesamten Sachverhalt sowohl in tatsächlicher als auch in recht-
licher Hinsicht noch einmal überprüft.

Für die Überprüfung ist im Falle des Widerspruchs gegen die Zustimmung zur Kün-
digung der der Kündigung zugrundeliegende Sachverhalt maßgebend; im Falle
des Widerspruchs gegen die Versagung der Zustimmung durch das Integrations-
amt kommt es dagegen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Widerspruchs-
ausschusses an (BVerwG vom 22.01.1993 – 5 B 80.92, in ZB 4/95 (ZB-Info) u. br
1994,21).

Widerspruch 
und Klage

Keine 
aufschiebende

Wirkung

Gütliche Einigung

Entscheidung 
des Widerspruchs-

ausschusses
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Arbeitsrechtsweg:
• Rechtsmittel: Klage
• zuständiges Gericht: Arbeitsgericht
• Ziel: Feststellung, dass Arbeitsverhältnis wegen fehlender Zustimmung des

Integrationsamtes fortbesteht (Feststellungsklage)
• Frist: innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung

Rechtsmittel im Kündigungsschutz
– Rechtsmittel des schwerbehinderten Menschen –

Arbeitgeber kündigt ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes

Verwaltungsrechtsweg:
• Rechtsmittel: Widerspruch
• zuständige Stelle: Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt
• Ziel: Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Versagung der Zustimmung
• Frist: innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides

Arbeitgeber kündigt mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes

Verwaltungsrechtsweg:
• Rechtsmittel: Klage
• zuständige Stelle: Verwaltungsgericht
• Ziel: Aufhebung der Bescheide von Integrationsamt und Widerspruchsausschuss
• Frist: innerhalb eines Monats nach Zugang des Widerspruchsbescheides

Widerspruchsausschuss weist Widerspruch zurück

Arbeitsrechtsweg (Parallel zum Verwaltungsrechtsweg):
• Rechtsmittel: Klage
• zuständige Stelle: Arbeitsgericht
• Ziel: Kündigung ist nach dem KSCHG sozial ungerechtfertigt
• Frist: innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung

Arbeitgeber kündigt mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes

Rechtsmittel im Kündigungsschutz
– Rechtsmittel des Arbeitgebers –

Verwaltungsrechtsweg:
• Rechtsmittel: Widerspruch
• zuständige Stelle: Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt
• Ziel: Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Zustimmung zur Kündigung
• Frist: innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides

Integrationsamt versagt die Zustimmung zur Kündigung

Verwaltungsrechtsweg:
• Rechtsmittel: Klage
• zuständiges Gericht: Verwaltungsgericht
• Ziel: Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Widerspruchsausschuss
• Frist: innerhalb eines Monats nach Zugang des Widerspruchsbescheides

Widerspruchsausschuss weist Widerspruch zurück
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Wenn es zu keiner gütlichen Einigung oder einer Erledigung des Widerspruchs in
sonstiger Weise kommt, weist der Widerspruchsausschuss entweder den Wider-
spruch zurück oder er gibt dem Widerspruch statt, indem er im letzteren Fall die
Entscheidung des Integrationsamtes aufhebt und eine andere Entscheidung trifft.
Hat das Integrationsamt z. B. die Zustimmung zur Kündigung erteilt und hebt der
Widerspruchsausschuss diese Entscheidung auf, dann wird damit zugleich die
neue Entscheidung getroffen, dass dem Antrag des Arbeitgebers nunmehr die Zu-
stimmung zur Kündigung versagt wird.

5.2 Überprüfung durch das Verwaltungsgericht

Das in erster Instanz angerufene Verwaltungsgericht prüft gemäß § 114 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO), ob der angefochtene Verwaltungsakt, näm-
lich die Entscheidung des Integrationsamtes in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheides, rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens über-
schritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der gesetzlichen
Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist. Dage-
gen findet keine gerichtliche Nachprüfung der Zweckmäßigkeit einer vertretbaren
Entscheidung der Behörde statt. Das Gericht ist nicht befugt, sein Ermessen an die
Stelle des Ermessens der Verwaltungsbehörde (Integrationsamt und Wider-
spruchsausschuss) zu setzen und eine andere Entscheidung zu treffen, die das Ver-
waltungsgericht für zweckmäßiger hält. 

Ein gerichtlich nicht überprüfbarer Ermessensspielraum liegt insbesondere dann
vor, wenn die Behörde in Zweifelsfällen eine von mehreren vertretbaren Entschei-
dungen trifft.

Stellt das Verwaltungsgericht die Rechtswidrigkeit der Entscheidung des Integra-
tionsamtes  bzw. des Widerspruchsausschusses fest, hebt es den Bescheid auf und
verweist die Sache zur neuen Entscheidung an das Integrationsamt. Das Gericht
kann also selbst keine neue Entscheidung über den Antrag des Arbeitgebers auf
Zustimmung zur Kündigung treffen.

Wird eine vom Integrationsamt ausgesprochene Zustimmung später aufgrund ei-
nes Widerspruches oder einer Klage des schwerbehinderten Arbeitnehmers vom
Verwaltungsgericht aufgehoben, entfällt die rechtliche Voraussetzung für eine
durch den Arbeitgeber bereits ausgesprochene Kündigung; diese wird rückwir-
kend unwirksam. Daraus kann sich ein Annahmeverzug des Arbeitgebers und ein
Lohnnachzahlungsanspruch des schwerbehinderten Arbeitnehmers ergeben. 

Wird die angefochtene Zustimmung endgültig vom Verwaltungsgericht bestätigt,
so wirkt die Bestätigung auf den früheren Zeitpunkt zurück, selbst wenn dieser
Zeitpunkt sehr weit in der Vergangenheit liegt (BAG vom 25.11.1971, EzA § 4
KSchG n.F. Nr. 4). 
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5.3 Rechtsweg zum Arbeitsgericht

Neben den Rechtsmitteln des besonderen Kündigungsschutzes nach dem SGB IX
– Widerspruch und Klage vor dem Verwaltungsgericht – steht  dem schwerbehin-
derten Menschen – wie jedem anderen Arbeitnehmer – auch der Rechtsweg zum
Arbeitsgericht offen.

Wenn der Arbeitgeber ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes kündigt,
ist die Kündigung wegen Verstoßes gegen § 85 SGB IX nach § 134 BGB nichtig.
Der schwerbehinderte Mensch kann diese Unwirksamkeit der Kündigung durch
Klage zum Arbeitsgericht geltend machen. An eine Klagefrist ist der schwerbehin-
derte Arbeitnehmer hierbei nicht gebunden (§ 14 Abs. 3 KSchG). Um seinen
Sonderkündigungsschutz nicht zu verwirken, muss der Arbeitnehmer, falls dem Ar-
beitgeber die Schwerbehinderteneigenschaft nicht bekannt ist, binnen eines Mo-
nats nach Zugang einer ohne Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochenen
Kündigung mitteilen, dass er schwerbehindert ist bzw. dass er einen Antrag auf
Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft gestellt hat (siehe S. 7, 41 f).

Beruft sich der schwerbehinderte Arbeitnehmer auf das Fehlen einer Zustimmung
des Integrationsamtes nach § 85 SGB IX , ist im Rahmen des arbeitsgerichtlichen
Verfahrens zu prüfen, ob die Kündigung zustimmungsbedürftig ist und ob die Zu-
stimmung rechtswirksam erteilt worden bzw. ob die Kündigung wegen fehlender
Zustimmung nichtig ist. Das Arbeitsgericht ist dabei an eine durch das Integra-
tionsamt rechtswirksam erteilte oder verweigerte Zustimmung gebunden und
kann diese Entscheidung nicht durch eine eigene ersetzen. Auch kann die Zustim-
mung des Integrationsamtes zu einer außerordentlichen Kündigung nicht in eine
solche zur ordentlichen Kündigung umgedeutet werden (LAG Schleswig-Holstein
vom 08.09.1998, LAGE § 21 SchwbG Nr.2). 

Die Folge des zwischen Verwaltungsgerichten und Arbeitsgerichten aufgespalte-
nen  Rechtsweges ist, dass die Arbeitsgerichte, soweit es auf die Wirksamkeit der
Zustimmung des Integrationsamtes ankommt, über die Kündigung nicht ab-
schließend entscheiden können, bevor eine rechtskräftige Entscheidung über die
Wirksamkeit der Zustimmung vorliegt. Deshalb ist die Kündigungsschutzklage ge-
mäß § 148 ZPO bis zum Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aus-
zusetzen (BAG vom 25.11.1980, DB 1980, 2451). Eine Aussetzung verzögert das
arbeitsrechtliche Verfahren i. d. R. erheblich. Daher kann, trotz des Vorrangs einer
verwaltungsrechtlichen Entscheidung, das Arbeitsgericht von einer Aussetzung
des arbeitsrechtlichen Verfahrens absehen, wenn es erhebliche Hinweise gibt, dass
das verwaltungsgerichtliche Verfahren keine Aussicht auf Erfolg hat (LAG Köln
vom 13.03.1999 – 13 Sa 1548/98, ZB 2001, 8). Der schwerbehinderte Arbeit-
nehmer wird dadurch nicht rechtlos gestellt, denn er hat einen Anspruch auf
Wiederaufnahme des arbeitsgerichtlichen Verfahrens gemäß § 580 Nr. 6 ZPO,
wenn er wider Erwarten doch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Erfolg haben
sollte (BAG vom 15.08.1984 – 7 AZR 558/82). In der Praxis wird das arbeitsge-
richtliche Verfahren wegen der langen Verfahrensdauer des Verwaltungs- und des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens heute in der Regel nicht ausgesetzt. 

Das arbeitsgerichtliche Verfahren ist dann nicht auszusetzen, wenn es auf die
Wirksamkeit der Zustimmung des Integrationsamtes nicht ankommt, etwa weil ei-
ne zustimmungsbedürftige Kündigung ausgesprochen wurde, ohne dass die vor-
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Feststellungsklage

Dreiwochenfrist

herige Zustimmung eingeholt worden ist oder weil das Arbeitsgericht die Kündi-
gung wegen fehlender sozialer Rechtfertigung im Sinn von § 1 KSchG ohnehin für
unwirksam erachtet (vgl. Hessisches LAG vom 12. 11. 1993 – 15 Ta 346/93, in ZB
2/95).

Sowohl nach Erteilung der Zustimmung durch das Integrationsamt als auch bei
Fehlen einer solchen Zustimmung, kann sich der schwerbehinderte Arbeitnehmer
auch darauf berufen, dass die Kündigung nicht sozial gerechtfertigt im Sinn von
§ 1 KSchG sei. In diesem Fall muss er allerdings binnen 3 Wochen nach Zugang
der Kündigung Feststellungsklage zum Arbeitsgericht erheben (§ 4 KSchG). Wird
dem Arbeitnehmer der Bescheid des Integrationsamtes erst nach Zugang der Kün-
digung zugestellt, läuft die Dreiwochenfrist zur Erhebung der Kündigungsschutz-
klage gemäß § 4 Satz 4 KSchG erst von der Zustellung des Bescheides an (BAG
vom 17.02.1982, EzA § 15 SchwbG Nr. 1). Der schwerbehinderte Arbeitnehmer
muss die Dreiwochenfrist des § 4 KSchG auch dann einhalten, wenn er gleichzei-
tig die Zustimmung des Integrationsamtes im Verwaltungsrechtsweg angreift. Zu
beachten ist, dass ein vom schwerbehinderten Arbeitnehmer gegen die Zustim-
mung eingelegter Widerspruch bzw. eine Klage vor dem Verwaltungsgericht die
dreiwöchige Klagefrist nicht hinausschieben. 

Versäumt der Arbeitnehmer die Dreiwochenfrist, so gilt die Kündigung gemäß § 7
KSchG als von Anfang an rechtswirksam, wenn sie nicht aus anderen Gründen
rechtsunwirksam ist. Dies bedeutet, dass sich der Arbeitnehmer nach Ablauf der
Dreiwochenfrist im Rahmen einer Klage zum Arbeitsgericht nicht mehr mit Erfolg
darauf berufen kann, die Kündigung sei nicht sozial gerechtfertigt im Sinn von § 1
KSchG. Er kann dann nur noch andere Unwirksamkeitsgründe, etwa das Fehlen
einer rechtswirksamen Zustimmung des Integrationsamtes geltend machen (§ 13
Abs. 3 KSchG) oder die nicht erfolgte oder nicht ordnungsgemäße Anhörung des
Betriebsrates nach § 102 BetrVG. Durch die Beteiligung des Betriebsrates am Zu-
stimmungsverfahren wird die Anhörung des Betriebsrates nach § 102 BetrVG
nicht ersetzt.

Im Hinblick auf die schwierigen Verfahrensfragen des arbeitsgerichtlichen Verfah-
rens sowie der Problematik der Dreiwochenfrist, ist dem schwerbehinderten Ar-
beitnehmer dringend zu raten, sich spätestens nach Zugang einer Kündigung ar-
beitsrechtlich beraten zu lassen.
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6 Besondere Tatbestände

6.1 Unkenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbehinderung

Häufig hat der Arbeitgeber keine Kenntnis von einer Schwerbehinderung des Ar-
beitnehmers, etwa weil die Schwerbehinderung erst während des Laufes des Ar-
beitsverhältnisses eingetreten ist und der Arbeitnehmer dies dem Arbeitgeber
nicht mitgeteilt hatte. Hat der Arbeitgeber die Kündigung in Unkenntnis der be-
reits getroffenen oder beantragten Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft des Arbeitnehmers ausgesprochen, muss der schwerbehinderte Arbeitneh-
mer innerhalb einer angemessenen Frist nach Zugang der Kündigung, die bei ei-
ner ordentlichen Kündigung regelmäßig einen Monat beträgt, gegenüber dem
Arbeitgeber seine bereits festgestellte oder zur Feststellung beantragte Schwerbe-
hinderteneigenschaft geltend machen. Der Arbeitnehmer muss innerhalb dieser
Frist auch mitteilen, dass er gegen einen negativen Feststellungsbescheid des Ver-
sorgungsamtes Widerspruch eingelegt hat (st. Rspr. d. BAG, vgl. nur BAG vom
05.07.1990, AP Nr. 1 zu § 15 SchwbG 1986 und vom 30.06.1983, EzA § 12
SchwbG Nr. 13). Anderenfalls kann sich der Arbeitnehmer nicht mehr auf das Feh-
len der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes berufen. 

Dabei können folgende Fallgestaltungen auftreten:

– Der Arbeitnehmer ist schwerbehindert, der Arbeitgeber weiß dies aber nicht:
Kündigt der Arbeitgeber, muss sich der Arbeitnehmer binnen Monatsfrist nach
Zugang der Kündigung dem Arbeitgeber seine Schwerbehinderung mitteilen
und sich auf den Sonderkündigungsschutz des SGB IX berufen, damit dieser er-
halten bleibt. Die ohne Zustimmung des Integrationsamtes (§ 85 SGB IX) aus-
gesprochene Kündigung ist unwirksam.

– Der Arbeitnehmer hat die Anerkennung der Schwerbehinderung beantragt und
dies dem Arbeitgeber vor Ausspruch der Kündigung mitgeteilt:
Wird die Schwerbehinderteneigenschaft später rückwirkend anerkannt und
kündigt der Arbeitgeber in der Zwischenzeit, ist die Kündigung ohne Zustim-
mung des Integrationsamtes unwirksam. Der Arbeitgeber kann – vorsorglich –
auch neben einer ohne Zustimmung ausgesprochenen Kündigung – beim Inte-
grationsamt die Zustimmung zur Kündigung beantragen. Die Entscheidung er-
folgt dann für diesen vorsorglichen Antrag unter der Bedingung, dass die rück-
wirkende Anerkennung als schwerbehinderter Mensch erfolgt.

– Der Arbeitnehmer hat einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehindertenei-
genschaft oder auf Gleichstellung (§ 68 Abs. 2 SGB IX) gestellt, ohne dass der
Arbeitgeber hiervon zum Zeitpunkt der Kündigung wusste:
Der Sonderkündigungsschutz besteht für den Fall, dass der schwerbehinderte
Arbeitnehmer binnen Monatsfrist nach Zugang der Kündigung dem Arbeit-
geber die Antragstellung mitteilt. Die ohne Zustimmung des Integrationsamtes
(§ 85 SGB IX) ausgesprochene Kündigung ist schwebend unwirksam. Die Re-
gelfrist von einem Monat darf der Arbeitnehmer grundsätzlich voll ausschöp-
fen (BAG vom 16.01.1985 - 7 AZR 373/83, DB 1985, 2106). Auch hier erfolgt
die Entscheidung unter der Bedingung, dass die Anerkennung oder Gleichstel-
lung rückwirkend erfolgt. 
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– Der Arbeitnehmer stellt erst nach Zugang der Kündigung einen Antrag auf Fest-
stellung der Schwerbehinderteneigenschaft und wird rückwirkend als schwer-
behindert anerkannt:
Ein Kündigungsschutz besteht in dieser Fallgestaltung nicht (h.M. und st. Rspr.
des BAG, vgl. etwa BAG vom 11.05.2000, NZA 2000, 1106). Das BAG trägt
aber den Interessen des schwerbehinderten Arbeitnehmers dadurch Rechnung,
dass es die Schwerbehinderteneigenschaft bei der Prüfung der Sozialwidrigkeit
berücksichtigt (BAG NZA 2000, 1106).

6.2 Änderungskündigung

Von einer Änderungskündigung spricht man, wenn der Arbeitgeber das Arbeits-
verhältnis kündigt und dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Kündigung
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen an-
bietet, vgl. § 2 KSchG. 

Da die Änderungskündigung eine echte Kündigung ist, bedarf sie wie die Beend-
igungskündigung, die zur Entlassung eines schwerbehinderten Menschen führt,
der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes (§ 85 SGB IX). Die Ände-
rungskündigung kann unter Einhaltung der bestehenden Kündigungsfristen als
ordentliche Kündigung erfolgen; sie kann auch ausnahmsweise aus wichtigem
Grund als außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden.

In dem Zustimmungsverfahren zu einer Änderungskündigung prüft das Integra-
tionsamt zunächst, ob die Zustimmung nach § 89 Abs. 2 SGB IX zu erteilen ist.
Nach dieser Vorschrift soll die Zustimmung erteilt werden, wenn dem schwerbe-
hinderten Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz ge-
sichert ist. In diesem Fall muss das Integrationsamt die Zustimmung regelmäßig
erteilen und darf sie nur ausnahmsweise – beim Vorliegen besonderer Umstände,
die eine Entscheidung zugunsten des schwerbehinderten Menschen rechtfertigen
- versagen (OVG NRW vom 23.05.1984 – 8 A 130/83).

Diese Vorschrift ist gerade bei Änderungskündigungen von Bedeutung. Denn der
„andere Arbeitsplatz“ kann auch der bisherige Arbeitsplatz – nur zu geänderten
Bedingungen – oder ein anderer Arbeitsplatz desselben Arbeitgebers sein (OVG
NRW vom 05.04.1989 – 13 A 31/88, in ZB 4/95 (ZB Info)).

Die Angemessenheit des anderen Arbeitsplatzes beurteilt sich nach der Art der Be-
schäftigung, dem Verhältnis des Arbeitsentgelts zur ausgeübten Tätigkeit und den
sonstigen Arbeitsbedingungen. Die Zumutbarkeit stellt auf alle Umstände ab, die
mit dem neuen Arbeitsplatz im weiteren Sinne zusammenhängen (OVG Rhein-
land-Pfalz vom 13.12.1996, 12 A 10457/96, ZB 3/99 (ZB Info)). 

Wenn die Voraussetzungen des § 89 Abs. 2 SGB IX  nicht vorliegen, wird die Ent-
scheidung nach der generellen Vorschrift des § 85 SGB IX getroffen. Dies kann be-
deuten, dass dem Antrag bei Abwägung aller Umstände auch dann entsprochen
wird, wenn der Arbeitsplatz nicht angemessen und zumutbar ist, die einzige Al-
ternative hierzu jedoch eine Entlassungskündigung wäre.



43

Bei einem beabsichtigten Arbeitsplatzwechsel sollte der Arbeitgeber schon im Vor-
feld mit dem Betriebsrat/Personalrat bzw. der Schwerbehindertenvertretung zu
klären versuchen, ob der bisherige Arbeitsplatz durch technische und organisato-
rische Maßnahmen und ggf. durch behinderungsgerechte Umgestaltung für den
schwerbehinderten Mitarbeiter erhalten oder ob jedenfalls ein gleichwertiger an-
derer Arbeitsplatz gefunden werden kann. Dabei können auch das Integrations-
amt und seine Fachdienste eingeschaltet werden. 

Die Zielsetzung, Schwierigkeiten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen, verfolgt auch die gesetzliche
Vorschrift des § 84 SGB IX. Gemäß § 84 Abs. 1 SGB IX soll der Arbeitgeber bei Ein-
treten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Ar-
beits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Ver-
hältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung
und die in § 93 SGB IX genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein-
schalten, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hil-
fen zur Beratung sowie mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die
Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäf-
tigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann. Damit wird Bezug
genommen auf die nach §  1 Abs. 2 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) er-
forderlichen personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Gründe, die eine Kün-
digung sozial rechtfertigen können. Der Gesetzgeber hatte die Vorstellung, dass
vor Ausspruch einer Kündigung im Fall des Auftretens von Schwierigkeiten im Ar-
beitsverhältnis, also etwa bei Ausspruch einer Abmahnung, auf der Grundlage des
§ 84 SGB IX zunächst alle Möglichkeiten der Prävention genutzt werden sollen.
Sind diese Möglichkeiten aber genutzt worden und ist dem Arbeitgeber gleich-
wohl die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar, wird sich die
Dauer des Kündigungsschutzverfahrens erheblich verkürzen und die Integrations-
ämter werden dann einer Kündigung des betroffenen Arbeitnehmers regelmäßig
zustimmen. Insofern sollten Arbeitgeber die Bestimmung des § 84 SGB IX als
Chance betrachten, eine Zustimmung des Integrationsamtes leichter erhalten zu
können. Die Nichteinhaltung der Vorschrift des § 84 Abs. 1 SGB IX ist allerdings
nicht sanktioniert (siehe auch S. 34 f).

6.3 Außerordentliche Kündigung

Abweichend von dem Regelfall der ordentlichen Kündigung besteht beim Vorlie-
gen besonderer Umstände ausnahmsweise die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis
außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. Nach dem Gesetz werden als
wichtiger Grund Tatsachen angesehen, aufgrund derer dem Kündigenden die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis
zu der vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden
kann (§ 626 BGB).

Im Gegensatz zur ordentlichen Kündigung gelten also für die außerordentliche
Kündigung keine Kündigungsfristen, auch nicht die Mindestkündigungsfrist nach
§ 86 SGB IX. Sie wird daher auch als fristlose Kündigung bezeichnet. Das Arbeits-
verhältnis endet im allgemeinen sofort mit der Bekanntgabe der Kündigung an
den Arbeitnehmer. Abweichend davon kann der Arbeitgeber aber erklären, dass
das Arbeitsverhältnis erst nach Ablauf einer „sozialen Auslauffrist“ enden soll (vgl.
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dazu Küttner, Personalbuch 2002, Abschn. 256, Rz. 7 und Kossens/von der Hei-
de/Maaß, SGB IX § 91 Rz. 2).

6.3.1 Besonderheiten des Kündigungsschutzverfahrens 

Auch für die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwer-
behinderten Menschen gilt gemäß § 91 SGB IX das Erfordernis der vorherigen Zu-
stimmung durch das Integrationsamt. Das Kündigungsschutzverfahren richtet sich
weitgehend nach den Vorschriften über die ordentliche Kündigung. Es gibt jedoch
einige wichtige Besonderheiten:

Der Arbeitgeber kann die Zustimmung zur Kündigung nur innerhalb von zwei Wo-
chen beantragen (§ 91 Abs. 2 SGB IX). Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis er-
langt. Dabei kommt es auf die Kenntnis der Person beim Arbeitgeber an, der im
konkreten Fall das Recht zur Kündigung zusteht.
Zu den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen i. S. dieser Vorschrift gehört
auch die Kenntnis von der Schwerbehinderteneigenschaft oder von dem Antrag
auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch. Im übrigen gelten die für den
Beginn der Ausschlussfrist des § 626 BGB entwickelten Grundsätze (vgl. dazu
Küttner, Personalbuch 2002, Abschn. 256, Rz. 17 ff.). 

Dem Interesse der Beteiligten (Arbeitgeber und schwerbehinderter Mensch) an ei-
ner raschen Klärung der Rechtslage bei der außerordentlichen Kündigung wird da-
durch Rechnung getragen, dass das Integrationsamt die Entscheidung innerhalb
von zwei Wochen vom Tage des Eingangs des Antrages auf Zustimmung zur Kün-
digung an zu treffen hat (§ 91 Abs. 3 Satz 1 SGB IX). Wird innerhalb der Zwei-
wochenfrist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt (Fik-
tion der Zustimmung – § 91 Abs. 3 Satz 2 SGB IX). Die Einlegung eines Rechts-
mittels ist dadurch nicht ausgeschlossen (BVerwG  vom 10.09.1992 – 5 C 39/88,
in ZB 4/95 (ZB Info)).

Zur Einhaltung der Frist genügt es, dass das Integrationsamt spätestens am letz-
ten Tag der Zweiwochenfrist die Entscheidung getroffen hat. Der Bescheid muss
innerhalb dieser Frist den Bereich der Behörde verlassen haben, braucht darüber
hinaus aber dem Arbeitgeber nicht innerhalb dieses ohnehin knapp bemessenen
Zeitraumes zugestellt zu werden (BAG vom 09.02.1994 – 2 AZR 720/93, in ZB
4/95 (ZB Info) u. br 1994,191). In der Regel teilt das Integrationsamt dem Ar-
beitgeber und möglichst auch dem schwerbehinderten Arbeitnehmer die Ent-
scheidung noch innerhalb der Zweiwochenfrist vorab fernmündlich oder in sons-
tiger Weise mit, falls diese eine Ablehnung des Antrages enthält. Der Arbeitgeber
ist bei zustimmender Entscheidung nach einer solchen Information bereits be-
rechtigt, die außerordentliche Kündigung auszusprechen. Er muss die Zustellung
des Bescheides nicht abwarten.
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6.3.2 Zusammenhang zwischen Kündigungsgrund und Behinderung

Wie bei der beabsichtigten ordentlichen Kündigung ist auch bei der beabsichtig-
ten außerordentlichen Kündigung wesentlicher Teil des Zustimmungsverfahrens
die Feststellung des Sachverhaltes. Steht nach dem Ermittlungsergebnis ohne
Zweifel fest, dass ein Kündigungsgrund nicht vorliegt, kann dem Antrag auf Zu-
stimmung zur außerordentlichen Kündigung nicht entsprochen werden. 

Bei der Sachverhaltsermittlung ist die Frage des Zusammenhangs zwischen Kün-
digungsgrund und Behinderung von erheblicher Bedeutung.

Gemäß § 91 Abs. 4 SGB IX soll das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn
die Kündigung aus einem Grunde erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Be-
hinderung steht. Sein Ermessen ist also in diesem Fall stark eingeschränkt. Es muss
bei fehlendem Zusammenhang in aller Regel die Zustimmung erteilen.

„Im Zusammenhang mit der Behinderung“ stehen die Gründe der Kündigung
dann, wenn sich das Verhalten des schwerbehinderten Menschen aus der Behin-
derung ergibt und der Zusammenhang nicht nur ein entfernter ist (Kossens/von
der Heide/Maaß, SGB IX § 91 Rz. 11). Auch ein mittelbarer Zusammenhang ge-
nügt (OVG NRW vom 23.05.2000, br 2000, 176 = ZB 2001, 8). Ein Zusammen-
hang mit der Behinderung ist ausnahmsweise auch dann gegeben, wenn neben
den anerkannten Behinderungen ein zusätzliches Leiden (z. B. eine psychische Be-
hinderung) vorliegt, das (noch) nicht förmlich durch das Versorgungsamt aner-
kannt ist, und nur dieses Leiden im Zusammenhang mit dem Kündigungsgrund
steht (OVG NRW vom 15.05.1986 – 10 A 760/84, in ZB 4/95 (ZB Info)).

Besteht kein Zusammenhang zwischen der Behinderung und dem Kündigungs-
grund darf das Integrationsamt nicht die Prüfung vornehmen, ob der festgestell-
te Kündigungsgrund ein „wichtiger Grund“ im Sinne des § 626 BGB ist, weil dies
über den Schutzzweck des Sozialgesetzbuches IX hinausgeht (BVerwG vom
02.07.1992 – 5 C 39.90, in ZB 4/95 (ZB Info) u. br 1992, 165). Hierüber hat al-
lein das Arbeitsgericht zu entscheiden. 

Etwas anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn die vom Arbeitgeber herangezo-
genen Gründe eine außerordentliche Kündigung offensichtlich nicht rechtfertigen.
Dabei kann eine offensichtliche Unwirksamkeit der Kündigung nur angenommen
werden, wenn sie ohne jeden vernünftigen Zweifel und ohne Beweiserhebung of-
fen zutage liegt (OVG NRW vom 08.03.1996 – 24 A 3340/93, in ZB 4/96).

Es ist daher bei fehlendem Zusammenhang mit der Behinderung nicht Aufgabe
des Integrationsamtes, komplexe und streitige Sachverhalte durch langwierige Be-
weiserhebungen (Zeugenvernehmung, Einholung von Gutachten) aufzuklären
(OVG NRW, aaO).

Das Ermessen des Integrationsamtes ist dagegen nicht eingeschränkt, wenn es ei-
nen Zusammenhang zwischen Kündigung und Behinderung feststellt oder jeden-
falls nicht ausschließen kann. In diesem Fall hat es bei der beantragten Zustim-
mung zur außerordentlichen Kündigung alle Umstände zu ermitteln, die für die
Frage von Bedeutung sind, ob dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des
schwerbehinderten Menschen zumutbar ist oder nicht.

Sachverhalts-
ermittlung

„Wichtiger Grund“

Freies Ermessen
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Was entsprechend dem Schutzzweck des Sozialgesetzbuches IX bei einem Zu-
sammenhang mit der Behinderung als ausreichender Grund für die Zustimmung
zu einer beabsichtigten außerordentlichen Kündigung anzusehen ist, lässt sich nur
aufgrund des Einzelfalles beurteilen.
In der Regel bilden verhaltensbedingte Vorkommnisse den Anlass für eine außer-
ordentliche Kündigung. Der Kündigungssachverhalt ist dabei häufig erst das letz-
te Glied in einer Reihe von Vorfällen. Ein einmaliges Fehlverhalten des schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers bei bisher nicht beanstandetem Verhalten kann nur aus-
nahmsweise eine Entlassung begründen, und auch nur wenn es besonders
schwerwiegend ist. Die außerordentliche Kündigung aus verhaltensbedingten
Gründen setzt grundsätzlich voraus, dass der Arbeitnehmer rechtswidrig und
schuldhaft seine vertraglichen Pflichten verletzt hat oder es sich um ein – trotz Ab-
mahnung des Arbeitgebers – fortgesetztes pflichtwidriges Verhalten handelt.

Gerade dann ist es notwendig, dass gemäß der gesetzlichen Regelung in § 84
SGB IX die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 SGB IX genannten Ver-
tretungen frühzeitig eingeschaltet werden, um es erst gar nicht zu einem Kündi-
gungsverfahren kommen zu lassen. Auch das Integrationsamt oder die örtliche
Fürsorgestelle können im Rahmen der begleitenden Hilfe eingeschaltet werden. 

Unter Umständen können die Schwierigkeiten schon durch ein Personalgespräch
mit dem schwerbehinderten Menschen beseitigt werden. In anderen Fällen kann
die Herauslösung aus der bisherigen Arbeitsumgebung und die Umsetzung auf ei-
nen anderen gleichwertigen Arbeitsplatz das richtige Mittel sein. Bei wiederhol-
tem Fehlverhalten kommt der Arbeitgeber nicht umhin, eine formelle Abmahnung
auszusprechen. 

Wenn trotz aller Bemühungen eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den
Arbeitgeber nicht zumutbar ist, kann im Kündigungsverfahren unter Umständen
erreicht werden, dass anstelle der außerordentlichen Kündigung eine ordentliche
Kündigung ausgesprochen oder ein Aufhebungsvertrag geschlossen wird.

Nur ganz ausnahmsweise kann eine außerordentliche Kündigung auch aus be-
triebsbedingten Gründen erfolgen. Die außerordentliche Kündigung aus betriebs-
bedingten Gründen setzt voraus, dass der Arbeitsplatz weggefallen ist und der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer auch unter Einsatz aller zumutbaren Mittel – bis hin
zur Umorganisation seines Betriebes – nicht weiterbeschäftigen kann (BAG vom
05.02.1998 – 2 AZR 227/97, NZA 1998, 771). Dies kann auch der Fall sein, wenn
der Betrieb wesentlich eingeschränkt oder stillgelegt werden soll und die betrof-
fenen Arbeitnehmer nach dem Tarifvertrag unkündbar sind, d.h., die ordentliche
Kündigung ausgeschlossen ist. In diesen Fällen muss aber die für die ordentliche
Kündigung geltende längstmögliche Kündigungsfrist eingehalten werden.

Schließlich ist noch die Bestimmung des § 91 Abs. 6 SGB IX zu erwähnen, die aller-
dings nur eine geringe praktische Bedeutung hat. Danach sind schwerbehinderte
Arbeitnehmer, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussperrung
fristlos gekündigt worden ist, nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung
wieder einzustellen. Die Vorschrift setzt ein entsprechendes Kündigungsrecht des
Arbeitgebers voraus, das nach der heutigen Rechtsprechung nur noch bei rechts-
widrigem Streik besteht (BAG vom 17.12.1976, EzA Art. 9 GG Arbeitskampf
Nr. 19).
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6.3.3 Ausspruch der außerordentlichen Kündigung nach zustimmender
Entscheidung

Nach § 626 Abs. 2 BGB kann der Arbeitgeber die außerordentliche Kündigung nur
innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der für die Kündigung maßgebenden Tat-
sachen erklären. Diese Frist würde aber wegen der erforderlichen Zustimmung des
Integrationsamtes in vielen Fällen verstreichen und zur Unwirksamkeit der außer-
ordentlichen Kündigung führen. Deshalb bestimmt § 91 Abs. 5 SGB IX, dass die
Kündigung auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB erfolgen, wenn
sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung durch das Integrationsamt erklärt
wird. „Unverzüglich erklärt“ ist die Kündigung, wenn sie ohne schuldhaftes Zö-
gern (§ 121 BGB) nach Erteilung der Zustimmung ausgesprochen und dem
schwerbehinderten Menschen zugestellt wird (Kossens/von der Heide/Maaß,
SGB IX § 91 Rz. 16 m.w.N.). Dies gilt auch dann, wenn der schwerbehinderte Ar-
beitnehmer gegen die Zustimmung des Integrationsamtes Widerspruch bzw. Kla-
ge zum Verwaltungsgericht erhoben hat. Voraussetzung für die Anwendbarkeit
des Absatz 5 ist aber, dass der Arbeitgeber binnen zwei Wochen nach Kenntnis
der Kündigungsgründe den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung beim Inte-
grationsamt gestellt hat (Kossens/von der Heide/Maaß, § 91, Rz. 16 m.w.N.).

Für die Zulässigkeit des Ausspruchs der Kündigung reicht die mündliche oder te-
lefonische Bekanntgabe der zustimmenden Entscheidung durch das Integrations-
amt aus. Einer vorherigen Zustellung dieser Entscheidung bedarf es dazu nicht
(BAG vom 15.11.1990 – 2 AZR 255/90, in ZB 4/95 (ZB Info) u. br 1991, 138 und
vom 12.08.1999, EzA § 21 SchwbG 1986 Nr. 10). Der Arbeitgeber kann und muss
daher die Kündigung unverzüglich erklären, wenn das Integrationsamt seine zu-
stimmende Entscheidung „getroffen“ hat oder die Zustimmung als erteilt gilt. Im
Regelfall hat der Arbeitgeber am ersten Arbeitstag nach Bekanntgabe der Zu-
stimmung des Integrationsamtes zur außerordentlichen Kündigung oder nach Ab-
lauf der Zweiwochenfrist des § 91 Abs. 3 Satz 2 SGB IX die außerordentliche Kün-
digung auszusprechen (LAG Hamm vom 09.10.1987 – 17 Sa 494/87). Die Kün-
digung ist durch den Arbeitgeber erst erklärt, wenn sie dem schwerbehinderten
Arbeitnehmer zugegangen ist; daher muss der Arbeitgeber für einen unverzüg-
lichen Zugang der Kündigung sorgen.

Trifft das Integrationsamt innerhalb der ihm zur Verfügung stehenden Frist von
zwei Wochen keine Entscheidung, gilt die Zustimmung zur Kündigung als erteilt
(§ 91 Abs. 3 Satz 2 SGB IX). Auch in diesem Fall muss die Kündigung nunmehr
unverzüglich erklärt werden (Ausschlussfrist). Um für den Fall, dass das Integra-
tionsamt innerhalb der Zweiwochenfrist keine Entscheidung trifft, das Ende der
Zweiwochenfrist und damit den Beginn der Ausschlussfrist zum Ausschluss der
Kündigung bestimmen zu können, muss sich der Arbeitgeber alsbald nach der Be-
antragung der Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt nach dem Tag
des Eingang seines Antrags erkundigen (BAG vom 03.07.1980, EzA § 18 SchwbG
Nr. 3). Ferner sollte sich der Arbeitgeber am ersten Arbeitstag nach Ablauf der
Zweiwochenfrist im eigenen Interesse beim Integrationsamt erkundigen, ob es ei-
ne Entscheidung getroffen hat oder nicht. Hier können sich dann folgende Fall-
gestaltungen ergeben:

Ausspruch 
der Kündigung

Bekanntgabe

Ausschlussfrist

Fallgestaltungen
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Anhörung des
Betriebsrates

Erfordernis der
Zustimmung

– Das Integrationsamt hat keinen Bescheid an den Arbeitgeber abgesandt bzw.
den Arbeitgeber mündlich über seine Entscheidung informiert: Der Arbeitgeber
muss nach Ablauf der Zweiwochenfrist unverzüglich die Kündigung ausspre-
chen. 

– Das Integrationsamt hat eine zustimmende Entscheidung fristgerecht getroffen:
Der Arbeitgeber muss ebenfalls unverzüglich die Kündigung erklären. 

– Das Integrationsamt hat fristgerecht die Zustimmung verweigert: In diesem Fall
kann der Arbeitgeber vorläufig nicht kündigen, sondern muss nach Zustellung
des ablehnenden Bescheides Widerspruch und ggf. Klage zum Verwaltungsge-
richt erheben.

Legt dagegen der schwerbehinderte Arbeitnehmer ein Rechtsmittel gegen eine
zustimmende Entscheidung des Integrationsamtes ein, hat dies keine aufschie-
bende Wirkung (§ 88 Abs. 4 SGB IX i. V. m. § 91 Abs. 1 SGB IX).

Um allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, sollte der Arbeitgeber, dem
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 91 Abs. 2 Satz 1 SGB IX kein Bescheid des
Integrationsamtes förmlich zugestellt worden ist, sicherheitshalber zweimal kün-
digen: Einmal unverzüglich nach Ablauf der Zweiwochenfrist und ein weiteres Mal
vorsorglich nach der förmlichen Zustellung eines Zustimmungsbescheides des In-
tegrationsamtes. Damit wird der Arbeitgeber in jedem Fall den Anforderungen des
§ 91 Abs. 5 SGB IX gerecht, gleichgültig, welche Voraussetzungen für eine Ent-
scheidung des Integrationsamtes i.S.v. § 91 Abs. 3 SGB IX aufgestellt werden (KR-
Etzel, § 91 SGB IX, Rz. 30 b m.w.N.).

Die Anhörung des Betriebsrates nach § 102 BetrVG kann der Arbeitgeber sowohl
vor Beendigung des Zustimmungsverfahrens beim Integrationsamt vornehmen als
auch erst nach dessen Beendigung. Wegen des Zwecks des § 91 Abs. 5 SGB IX
muss der Arbeitgeber, der den Betriebsrat erst nach Erteilung der Zustimmung des
Integrationsamtes anhört, das Anhörungsverfahren in der kürzest möglichen Zeit
einleiten und nach dessen Beendigung die Kündigung in der kürzest möglichen
Zeit erklären (BAG vom 03.07.1980, EzA  § 18 SchwbG Nr. 3.). 

6.4 Erweiterter Beendigungsschutz 

6.4.1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung bei Berufs- bzw.
Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung auf Zeit

Nach § 92 SGB IX bedarf auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines
schwerbehinderten Menschen der vorherigen Zustimmung des Integrationsam-
tes, wenn sie im Falle des Eintritts von Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit auf Zeit
oder bei voller oder teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit ohne Kündigung erfolgt.
Der Gesetzgeber spricht hier von dem „erweiterten Beendigungsschutz“, der als
Ausnahmetatbestand den Grundsatz durchbricht, dass nur die Kündigung durch
den Arbeitgeber der vorherigen Zustimmung der Behörde bedarf.  Die Vorschrift
gilt auch für Gleichgestellte i.S.v. §§ 2 Abs. 3, 68 Abs. 2 SGB IX, aber nicht für den
in § 90 SGB IX genannten Personenkreis (Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX
§ 92 Rz. 2, 3 m.w.N.). 
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Dabei hat die Feststellung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nicht automatisch
die Schwerbehinderteneigenschaft oder die Gleichstellung zur Folge (BAG vom
16.11.1982, AP Nr. 4 zu § 62 BAT). Daher ist erwerbsgeminderten Arbeitnehmern
dringend zu raten, spätestens bei Beantragung einer Erwerbsminderungsrente
auch einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung beim Versorgungsamt
zu stellen und darüber hinaus, auch einen Gleichstellungsantrag nach § 68 Abs. 2
SGB IX bei dem dafür zuständigen Arbeitsamt, wenn  nur ein geringerer GdB als
50, aber wenigstens ein GdB von 30, durch das Versorgungsamt festgestellt wird
(§ 2 Abs. 3 SGB IX). 

§ 92 SGB IX umfasst alle Fälle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Ein-
tritt einer Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit auf Zeit oder des Eintritts voller oder
teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit. Eine Regelung mit dem Inhalt, dass in die-
sen Fällen oder in einem Teil dieser Fälle das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung en-
det, kann in Tarifverträgen, in einer Betriebsvereinbarung oder im Einzelarbeits-
vertrag enthalten sein. 

Nach § 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI ist teilweise erwerbsgemindert, wer wegen Krank-
heit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit  außerstande ist, unter den üb-
lichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden täglich erwerbstä-
tig zu sein.

Mit der Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zum
01.01.2001 (BGBl. I S. 2998) ist die Systematik der Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten völlig neu geregelt worden. Die Unterscheidung zwischen Berufs- und
Erwerbsunfähigkeiten ist bei einem Rentenbeginn ab 01.01.2001 entfallen. Es
wird nur noch eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung ge-
währt. Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit wird
im Wege einer Übergangsregelung (§ 240 SGB VI) nur noch an Personen gezahlt,
die vor dem 02.01.1961 geboren und berufsunfähig sind. 

Darüber hinaus werden die Erwerbsminderungsrenten (wegen teilweiser und vol-
ler Erwerbsminderung) grundsätzlich nur noch auf Zeit geleistet (§ 102 Abs. 2
Satz 1 SGB VI). Die Befristung erfolgt auf drei Jahre nach Rentenbeginn und kann
wiederholt werden (§ 102 Abs. 2 Sätze 2 und 3 SGB VI). Besteht der Anspruch auf
eine Erwerbsminderungsrente unabhängig von der Arbeitsmarktlage, ist also die
Erwerbsfähigkeit auf unter 3 Stunden täglich herabgesunken, so wird die Rente
wegen voller Erwerbsminderung nur dann unbefristet und auf Dauer gewährt,
wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben
werden kann; hiervon ist auch nach einer Gesamtdauer der Befristung von neun
Jahren auszugehen (§ 102 Abs. 2 Satz 4 SGB VI). Scheidet der schwerbehinderte
Arbeitnehmer also bei Gewährung einer Erwerbsminderungsrente auf Dauer aus
dem Arbeitsverhältnis aus, findet die Regelung des § 92 SGB IX keine Anwendung
(Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX § 92 Rz. 4 m.w.N.).

Keine Schwerbehin-
derteneigenschaft

Definition
„erwerbsgemindert“

Gewährung auf Zeit
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6.4.2 Prüfung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten

Sinn des § 92 SGB IX ist es, bei festgestellter teilweiser oder voller Erwerbsminde-
rung auf Zeit zu prüfen, ob der schwerbehinderte Mensch durch Änderung der Ar-
beitsbedingungen, durch Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz oder durch
andere Maßnahmen weiterbeschäftigt werden kann. Bei Vorliegen von voller Er-
werbsminderung auf Zeit, also einem Herabsinken der Erwerbsfähigkeit auf unter
3 Stunden täglich, ist die Zustimmung nach § 92 SGB IX in der Regel zu erteilen,
weil dann davon auszugehen ist, dass der schwerbehinderte Mensch keine Ar-
beitsleistung mehr erbringen kann. 

Insbesondere aber bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sind die An-
sprüche des schwerbehinderten Menschen auf angemessene Beschäftigung und
auf Teilzeitarbeit im Rahmen der Zustimmungsentscheidung nach § 92 SGB IX
durch das Integrationsamt besonders zu berücksichtigen. Die Rente wegen teil-
weiser Erwerbsminderung, die gewährt wird, wenn der Arbeitnehmer noch zwi-
schen 3 und 6 Stunden unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes tätig
sein kann, ist nur eine Teilrente, bei der der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der
Betroffene tatsächlich noch in Teilzeit erwerbstätig ist. Daher soll dem schwerbe-
hinderten Arbeitnehmer, dem eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ge-
währt wird, möglichst ein Teilzeitarbeitsplatz in seinem bisherigen Betrieb erhalten
bleiben. Es ist auch möglich, das bisherige Vollzeitarbeitsarbeitsverhältnis für die
Dauer der befristeten Rente in ein Teilzeitarbeitsverhältnis zu ändern. 

6.4.2.1 Angemessene Beschäftigung

§ 81 Abs. 4 SGB IX regelt Ansprüche des schwerbehinderten Menschen auf 

– Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll ver-
werten und weiterentwickeln können (§ 81 Abs. 4 Nr. 1),

– bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruf-
lichen Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens (§ 81 Abs. 4
Nr. 2),

– Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen
Maßnahmen der beruflichen Bildung (§ 81 Abs. 4 Nr. 3),

– behindertengerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten ein-
schließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung
der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Ar-
beitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr (§ 81 Abs. 4
Nr. 4),

– Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshil-
fen (§ 81 Abs. 4 Nr. 5)

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung. Für die behindertengerechte Einrichtung von Arbeitsplätzen können Ar-
beitgeber vom Integrationsamt auch Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe erhal-
ten (§ 77 Abs. 5 SGB IX).

Die Regelung in § 81 Abs. 4 SGB IX konkretisiert die bisherige Rechtsprechung,
wonach der Arbeitgeber einen schwerbehinderten Menschen so zu fördern hat,
dass er seine eingeschränkte Arbeitskraft durch entsprechende Tätigkeiten noch

Eingeschränktes
Ermessen

Weiterbeschäftigung
in Teilzeit

Erhöhte 
Fürsorgepflicht des

Arbeitgebers
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einsetzen kann. Dies beinhaltet auch die Verpflichtung des Arbeitgebers, bei Ab-
nahme der Leistungsfähigkeit des schwerbehinderten Arbeitnehmers, also auch
bei Vorliegen von teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit, dem schwerbehinderten
und teilweise erwerbsgeminderten Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz zuzuweisen,
auf dem er seine eingeschränkte Arbeitskraft durch entsprechende Tätigkeit noch
einsetzen kann (so schon BAG vom 10.07.1991 - 5 AZR 383/90, NZA 1992, 27).
Allerdings hat der schwerbehinderte Mensch keinen Anspruch auf einen be-
stimmten Arbeitplatz oder darauf, nach seinen Neigungen oder Wünschen be-
schäftigt zu werden (BAG vom 23.01.1964, DB 1964, 482). 

Aus § 81 Abs. 4 SGB IX muss aber geschlossen werden, dass der schwerbehinder-
te Mensch einen - sogar einklagbaren – Anspruch auf eine seinen Fähigkeiten und
Kenntnisse angepasste Beschäftigung hat (§ 81 Abs. 4 Nr. 1 SGB IX). Diesen An-
spruch muss das Integrationsamt im Rahmen der Zustimmungsentscheidung nach
§ 92 SGB IX berücksichtigen.

Ein Anspruch auf eine der Behinderung angemessene Beschäftigung des schwer-
behinderten Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber besteht aber nach der aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung (§ 81 Abs. 4 S. 3 SGB IX) dann nicht, 
soweit 
– dessen Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder
– mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder
– soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschrif-

ten oder beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen. 

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen würde das Interesse des Arbeitgebers über-
wiegen, so dass die Zustimmung nach § 92 SGB IX zu erteilen wäre. 

6.4.2.2 Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

Im Rahmen der Entscheidung über die Zustimmung nach § 92 SGB IX ist auch der
Anspruch des schwerbehinderten und teilweise erwerbsgeminderten Arbeitneh-
mers auf Teilzeitbeschäftigung zu berücksichtigen.

Besteht bei teilweiser Erwerbsminderung des schwerbehinderten Arbeitnehmers
eine Möglichkeit bzw. ein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, ist die Zustimmung
nach § 92 SGB IX nicht zu erteilen. 

Über das neue Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) vom 21.12.2000 (BGBl. I
2000, S. 1966 - in Kraft getreten zum 01.01.2001) hinausgehend, das bereits un-
ter bestimmten Voraussetzungen in § 8 TzBfG einen allgemeinen Anspruch auf
Teilzeitarbeit vorsieht, besteht nach § 81 Abs. 5 Satz 1 SGB IX sowohl eine Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, Teilzeitarbeitsplätze zu fördern als auch ein Anspruch
des schwerbehinderten Menschen auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Ar-
beitszeit wegen der Art und Schwere der Behinderung erforderlich ist (§ 81 Abs.
5 Satz 3, 1. Halbsatz SGB IX). Auch dieser Anspruch des schwerbehinderten Men-
schen steht allerdings unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit für den Arbeitgeber
(§ 81 Abs. 5 Satz 3, 2. Halbsatz SGB IX).

Ausnahmen bei 
der Fürsorgepflicht
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7 Anhang

7.1 Verweise/Fundquellen

Besonderer Kündigungsschutz nach dem SGB IX

Allgemeines

– vorherige Zustimmung des Integrationsamtes §§ 85, 91, 92 SGB IX
– Mindestkündigungsfrist vier Wochen § 86 SGB IX
– Antragsverfahren § 87 Abs. 1 SGB IX
– Stellungnahmen Arbeitsamt, Betriebsrat/Personalrat,

Schwerbehindertenvertretung § 87 Abs. 2 SGB IX
– Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf 

gütliche Einigung hin § 87 Abs. 3 SGB IX

Antrag auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung

– Entscheidung des Integrationsamtes innerhalb eines Monats 
(Sollvorschrift) § 88 Abs. 1 SGB IX

– Ausspruch einer Kündigung kann nach Zustimmung des 
Integrationsamtes innerhalb eines Monats nach Zustellung erfolgen § 88 Abs. 3 SGB IX

– Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Zustimmung haben 
keine aufschiebende Wirkung § 88 Abs. 4 SGB IX

Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung

– Zweiwochenfrist (Antragsfrist) § 91 Abs. 2 SGB IX
– Entscheidungsfrist des Integrationsamtes bei Anträgen auf 

Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung (zwei Wochen) § 91 Abs. 3 SGB IX
– Ausspruch der außerordentlichen Kündigung unverzüglich nach 

Zustimmung des Integrationsamtes § 91 Abs. 5 SGB IX

Einschränkung des Ermessens des Integrationsamtes unter bestimmten Voraussetzungen bei

– Auflösung von Betrieben/Dienststellen § 89 Abs. 1, S. 1 SGB IX
– nicht nur vorübergehender wesentlicher Betriebseinschränkung § 89 Abs. 1, S. 2 SGB IX
– Änderungskündigung § 89 Abs. 2 SGB IX
– Insolvenzverfahren des Arbeitsgebers § 89 Abs. 3 SGB IX
– fehlendem Zusammenhang zwischen Kündigungsgrund und 

Behinderung bei außerordentlicher Kündigung § 89 Abs. 4 SGB IX
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Vorherige Zustimmung des Integrationsamtes bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines 
schwerbehinderten Menschen bei

– Eintritt Berufsunfähigkeit § 92 SGB IX
– Eintritt Erwerbsunfähigkeit auf Zeit § 92 SGB IX
– teilweisen Erwerbsminderung auf Zeit § 92 SGB IX
– voller Erwerbsminderung auf Zeit § 92 SGB IX

Ausnahmen von der Notwendigkeit der Zustimmung durch das Integrationsamt

– Kündigung innerhalb von sechs Monaten seit Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses § 90 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

– Kündigung von schwerbehinderten Menschen auf bestimmten Stellen § 90 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
– Kündigung von älteren schwerbehinderten Menschen ohne deren 

Einwände bei sozialer Absicherung § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
– Entlassung aus Witterungsgründen § 90 Abs. 2 SGB IX

Besonderer Kündigungs-, Versetzungs-, Abordnungsschutz 
der Vertrauenspersonen § 96 Abs. 3 SGB IX

Allgemeiner Kündigungsschutz
– unabhängig von Behinderung, Prüfung ob Kündigung §§ 1 – 14 Kündigungs-

sozial gerechtfertigt ist schutzgesetz
– Prüfung durch Arbeitsgericht
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7.2 Formulare im Kündigungsschutz

Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen
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Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen
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Erhebungsbogen zum Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung zur Kündigung eines
schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen
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Erhebungsbogen zum Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung zur Kündigung eines
schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen
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Hinweise für das Verfahren auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten/gleichgestellten
Menschen (§§ 85 bis 92 SGB IX)
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Hinweise für das Verfahren auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten/gleichgestellten
Menschen (§§ 85 bis 92 SGB IX)



60

Arbeitnehmer-Fragebogen zum Antrag des Arbeitgebers
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Arbeitnehmer-Fragebogen zum Antrag des Arbeitgebers
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7.3 Abkürzungs- und Literaturverzeichnis

Abs. Absatz

AP Arbeitsrechtliche Praxis, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichtes, Loseblatt

BAG Bundesarbeitsgericht

BAGE Amtliche Entscheidungssammlung des
Bundesarbeitsgerichtes

BAT Bundesangestelltentarifvertrag

BB Betriebsberater - Zeitschrift für Recht und Wirtschaft

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl. Bundesgesetzblatt

BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz

br Behindertenrecht, Fachzeitschrift für Fragen der Rehabilitation, Boorberg Verlag
München

BSG Bundessozialgericht

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BverwGE Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes

bzw. beziehungsweise

DB Der Betrieb

EzA Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht, Loseblatt

gem. gemäß

ggf. gegebenenfalls

Kossens/von der
Heide/Maaß Praxiskommentar zum Behindertenrecht (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe

behinderter Menschen, Verlag C.H. Beck, München 2002

KSchG Kündigungsschutzgesetz

Küttner Personalbuch 2002, C.H. Beck Verlag München, 9. Auflage 2002

LAG Landesarbeitsgericht

LAGE Amtliche Entscheidungssammlung der Landesarbeitsgerichte

m.w.N. mit weiteren Nachweisen

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, C.H.Beck Verlag München

OVG NRW Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen   

Rz. Randziffer
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S. Seite

SGB III Sozialgesetzbuch Drittes Buch (Arbeitsförderungsrecht)

SGB IX Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Schwerbehindertenrecht)

SGB VI Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (Rentenrecht)

SGB X Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (Verwaltungsverfahren)

TzBfG Teilzeit- und Befristungsgesetz

VG Verwaltungsgericht

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

vgl. vergleiche

ZB Zeitschrift für Behinderte im Beruf, 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen
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7.4 Stichwortverzeichnis

Abfindungszahlung 29
Abmahnung 28
Abwicklungsvertrag 11
allgemeiner Kündigungsschutz 7
Änderungskündigung 6, 33, 42
Anfechtung 13
Angemessenheit 33, 42, 50
Anhörung 19, 48
Antragsverfahren 15
Arbeitnehmer 8, 18
Arbeitnehmerähnliche Personen 8
Arbeitsgericht 39
Arbeitslosengeld 12
Arbeitsplatz 33
Arbeitssuche 12
Arbeitsverhältnis 9
Aufhebungsvertrag 11
Aufklärungspflicht 19
auflösende Bedingungen 12
aufschiebende Wirkung 38, 48
außerordentliche Kündigung 6, 43 f
Aussperrung 46
Auswahl 26
Beamte 9
Bekanntgabe 21, 47
Berufsunfähigkeit 6, 48 f
Beschäftigungspflicht 32
Betriebseinschränkung 25, 31 f
Betriebsstilllegung 25, 29 f
Betriebsübergang 30
Betriebsveräußerung 30
Betriebsverlegung 30
Definition Betrieb 29
Direktionsrecht des Arbeitgebers 26
Eigenkündigung 11
eingeschränktes Ermessen 24, 29, 31, 33, 50
Ermessen 24, 45
Ermessensfehler 24
erweiterter Beendigungsschutz 6, 48 f
Erwerbsminderung 6, 49
Erwerbsunfähigkeit 48 f
Fehlzeiten 26
Feststellungsklage 40
Fiktion der Zustimmung 44
Formulare 15, 54 f
freies Ermessen 24
Frist 13, 17, 18, 21, 22,

39, 40, 43, 47

fristlose Kündigung 6, 43
Fürsorgepflicht 50
Gehaltsfortzahlung 29, 32
Gewährung auf Zeit 49
Gleichstellung 7, 48
gütliche Einigung 6, 34
Heimarbeiter 8
Insolvenz 30 f
Integrationsamt 15, 36
juristische Personen 8
Klage 36 f
Krankheit 26
Kündigungsgrund 25 f, 45 f
Kündigungsschutzverfahren 15, 21, 44
Leitende Angestellte 8
Lohnfortzahlung 29, 32
Minderleistung 26
Mitwirkungspflicht 20
mündliche Verhandlung 20
Negativtest 9
ordentliche Kündigung 6
örtliche Fürsorgestelle 15
pflichtgemäßes Ermessen 24
Prävention 43
Rechtsbeistand 19
Rechtsmittel 36
Ruhenszeit 11
Sachverhalt 17
Sachverhaltsermittlung 17 f, 45
Schriftform 15
Schwerbehinderteneigenschaft 7, 41, 49
Sperrzeit 11
Stellungnahme 17 f
Störungen im Betrieb 28, 43 f
Streik 46
Teilzeit 51 f
Untersuchungsgrundsatz 19
Verwaltungsakt 24, 38
Verwaltungsgericht 38
Weiterbeschäftigung 27, 30, 33, 50 f
Widerspruch 36 f
Widerspruchsausschuss 36
Wiederaufnahme des Verfahrens 39
Zeitarbeitvertrag 12
Zumutbarkeit 33, 42, 50 f
zuständige Behörden 15
Zustellung 21
zustimmungsfreie Kündigung 13
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Integrationsamt:
Landschaftsverband Rheinland
– Integrationsamt –
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
Telefon 02 21/8 09-0
Telefax 02 21/8 09-42 91

Integrationsamt
Amtsleiterin: Dr. Helga Seel
Telefon: 02 21/8 09-44 00/44 01
Telefax: 02 21/8 09-44 02
E-Mail: helga.seel@lvr.de

„Behinderte Menschen im Beruf“
Abteilungsleiter: Georg Hartmann
Telefon: 02 21/8 09-42 92
Telefax: 02 21/8 09-42 91
E-Mail: georg.hartmann@lvr.de

Fürsorgestellenbereiche
Stadt Dinslaken, Stadt Duisburg, Stadt Düren, Stadt
Düsseldorf, Erftkreis, Stadt Essen, Kreis Heinsberg,
Kreis Kleve, Stadt Köln, Stadt Krefeld, 
Kreis Mettmann, Stadt Mülheim/Ruhr, 
Oberbergischer Kreis, Stadt Oberhausen, 
Stadt Ratingen, Rhein-Sieg-Kreis, Stadt Velbert
Sachgebietsleiter: Friedrich Bauer
Telefon: 02 21/8 09-42 87
Telefax: 02 21/8 09-42 91
E-Mail: friedrich-wilhelm.bauer@lvr.de

Fürsorgestellenbereiche
Kreis Aachen, Stadt Aachen, Stadt Bergheim, Stadt
Bergisch Gladbach, Stadt Bonn, Kreis Düren, Kreis
Euskirchen, Stadt Neuss, Stadt Grevenbroich, Stadt
Kerpen, Stadt Köln, Stadt Leverkusen, 
Stadt Mönchengladbach, Stadt Moers, Kreis Neuss,
Stadt Remscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Stadt
Solingen, Kreis Viersen, Stadt Viersen, Kreis Wesel,
Stadt Wesel, Stadt Wuppertal
Sachgebietsleiter: Klaus Panse
Telefon: 02 21/8 09-42 89
Telefax: 02 21/8 09-42 91
E-Mail: klaus.panse@lvr.de

Technischer Fachdienst
Koordination: Rudolph Hillebrand
Telefon: 02 21/8 09-42 95
telefax: 02 21/82 84-16 92
E-Mail: rudolph.hillebrand@lvr.de

Widerspruchsausschuss/
Rechtsangelegenheiten
Sachgebietsleiter: Gerhard Zorn
Telefon: 02 21/8 09-43 36
Telefax: 02 21/8 09-43 60
E-Mail: gerhard.zorn@lvr.de

Stadt Aachen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Bahnhofsplatz
52058 Aachen
Telefon: 02 41/43 20a

Stadt Bergheim
– Fachb. Jungend u. Soziales –
Bethlehemer Straße 9-11
50126 Bergheim
Telefon: 0 22 71/8 90

Stadt Bergisch Gladbach
– Örtliche Fürsorgestelle –
An der Gohrsmühle 18
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02/1 40

Stadt Bonn
– Örtliche Fürsorgestelle –
Hans-Böckler-Straße 5
53225 Bonn
Telefon: 02 28/7 70

7.5 Anschriftenverzeichnis des Integrationsamtes und der örtlichen Fürsorgestellen

Örtliche Fürsorgestellen im Rheinland

Städte
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Stadt Dinslaken
– Örtliche Fürsorgestelle –
Wilhelm-Lantermann-Straße 65
46535 Dinslaken
Telefon: 0 20 64/6 60

Stadt Düren
– Örtliche Fürsorgestelle –
Kaiserplatz 2-4
5234 Düren
Telefon: 0 24 21/2 50

Stadt Düsseldorf
– Örtliche Fürsorgestelle –
Willi-Becker-Allee 7
40227 Düsseldorf
Telefon: 02 11/89-91

Stadt Duisburg
– Örtliche Fürsorgestelle –
Schwanenstraße 5-7
47051 Duisburg
Telefon: 02 03/28 30

Stadt Essen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Steubenstr. 53
45138 Essen
Telefon: 02 01/88-0

Stadt Grevenbroich
– Örtliche Fürsorgestelle –
Am Markt 2
41515 Grevenbroich
Telefon: 0 21 81/60 80

Stadt Kerpen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Jahnplatz 1
50171 Kerpen
Telefon: 0 22 37/5 80

Stadt Köln
– Örtliche Fürsorgestelle –
Am Justizzentrum
50939 Köln
Telefon: 02 21/22 10

Stadt Krefeld
– Örtliche Fürsorgestelle –
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld
Telefon: 0 21 51/8 60

Stadt Leverkusen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Goetheplatz 1-4
51379 Leverkusen
Telefon: 02 14/40 60

Stadt Mönchengladbach
– Örtliche Fürsorgestelle –
Aachener Straße 2
41061 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61/2 50

Stadt Moers
– Örtliche Fürsorgestelle –
Unterwallstraße 9
47441 Moers
Telefon: 0 28 41/20 10

Stadt Mülheim/Ruhr
– Örtliche Fürsorgestelle –
Ruhrstraße 32
45468 Mülheim/Ruhr
Telefon: 02 08/45 50

Stadt Neuss
– Örtliche Fürsorgestelle –
Promenadenstraße 43-45
41460 Neuss
Telefon: 0 21 31/90 01

Stadt Oberhausen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Elly-Heuss-Knapp-Str. 1
46145 Oberhausen
Telefon: 02 08/82 51

Stadt Ratingen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Minoritenstraße 2-6
40878 Ratingen
Telefon: 0 21 02/9 80
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Stadt Remscheid
– Örtliche Fürsorgestelle –
Alleestraße 66
42853 Remscheid
Telefon: 0 21 91/16 00

Stadt Solingen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Merscheider Straße 3
42699 Solingen
Telefon: 02 12/29 00

Stadt Troisdorf
– Örtliche Fürsorgestelle –
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf
Telefon: 0 22 41/90 00

Stadt Velbert
– Örtliche Fürsorgestelle –
Rathausplatz 2
42551 Velbert
Telefon: 0 20 51/2 60

Stadt Viersen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Königsallee 30
41747 Viersen
Telefon: 0 21 62/10 10

Stadt Wesel
– Örtliche Fürsorgestelle –
Herzogenring 34
46483 Wesel
Telefon: 02 81/20 31

Stadt Wuppertal
– Örtliche Fürsorgestelle –
Neumarkt 10
42103 Wuppertal
Telefon: 02 02/5 63-0

Kreis Aachen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Zollernstraße 10
52070 Aachen
Telefon: 0 24 51/7 29 74

Kreis Düren
– Örtliche Fürsorgestelle –
Bismarckstraße 16
52351 Düren
Telefon: 0 24 21/2 20

Rhein-Erft-Kreis
– Örtliche Fürsorgestelle –
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Telefon: 0 22 71/8 30

Kreis Euskirchen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Am Schwalbenberg 3-5
53879 Euskirchen
Telefon: 0 22 51/1 50

Kreis Heinsberg
– Örtliche Fürsorgestelle –
Valkenburger Str. 45
52525 Heinsberg
Telefon: 0 24 52/13-0

Kreis Kleve
– Örtliche Fürsorgestelle –
Nassauer Allee 15-23
47533 Kleve
Telefon: 0 28 21/8 50

Örtliche Fürsorgestellen im Rheinland

Kreise
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Kreis Mettmann
– Örtliche Fürsorgestelle –
Düsseldorfer Straße 47
40822 Mettmann
Telefon: 0 21 04/9 90

Rhein-Kreis Neuss
– Örtliche Fürsorgestelle –
Lindenstraße 2-16
41515 Grevenbroich
Telefon: 0 21 81/60 10

Oberbergischer Kreis
– Örtliche Fürsorgestelle –
Molkestraße 42
51643 Gummersbach
Telefon: 0 22 61/8 80

Rheinisch-Bergischer Kreis
– Örtliche Fürsorgestelle –
Refrather Weg 30-36
51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02/1 30

Rhein-Sieg-Kreis
– Örtliche Fürsorgestelle –
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Telefon: 0 22 41/1 30

Kreis Viersen
– Örtliche Fürsorgestelle –
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Telefon: 0 21 62/3 90

Kreis Wesel
– Örtliche Fürsorgestelle –
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel
Telefon: 02 81/20 70




